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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-

Markt / Am Heinzrain“ der Landgemeinde Südeichsfeld , Unstrut-Hainich-

Kreis, im OT Lengenfeld unterm Stein  (Planstand: Juli 2025) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1), 

2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2). 

 

In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht-

liche Hinweise. 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie bei künftigen Anfragen, dass das bisherige Referat 

340 „Raumordnung, Bauleitplanung“ seit dem 21.07.2025 als Referat 224 ge-

führt wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch erstellt und gezeichnet) 

  

Landgemeinde Südeichsfeld 

Dienststelle Heyerode  

Hauptstraße 22  

99988 Heyerode 

 

per E-Mail 
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Anlage 1 zum Schreiben vom 26.08.2025 (Zeichen: 5090-224-4621/4761-1-212056/2025) 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

Mit dem Bebauungsplan "Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain" soll die Errichtung eines Le-

bensmittel-Marktes mit einer Verkaufsfläche (VKF) von max. 1.500 m² sowie eines Backshops 

mit max. 70 m² VKF ermöglicht werden. 

 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 1 ha liegt westlich angrenzend an die Ortslage Len-

genfeld unterm Stein, nördlich der Hauptstraße. 

 

Grundlage für die raumordnerische Bewertung der Planung sind die Ziele und Grundsätze 

gemäß Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP, GVBl 6/2014 vom 04.07.2014, 

geändert durch Verordnung vom 5. August 2024, GVBl 12/2024 vom 30.08.2024) und Regio-

nalplan Nordthüringen (RP-NT, Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 44/2012 vom 

29.10.2012). 

 

Die Gemeinde Südeichsfeld ist gemäß Ziel 2.2.11 Z LEP als Grundzentrum bestimmt, der 

Grundversorgungsbereich umfasst entsprechend Karte 4 LEP nur das eigene Gemeindege-

biet. 

 

Die Ansiedlung, Erweiterung und wesentliche Änderung von Einzelhandelsgroßprojekten ist 

nur in Zentralen Orten höherer Stufe zulässig (Konzentrationsgebot). Ausnahmsweise zuläs-

sig sind Einzelhandelsgroßprojekte 

 

- in Grundzentren, wenn sie zur Sicherung der Grundversorgung dienen (…) (2.6.1 Z, 

LEP) 

 

Die Ansiedlung, Erweiterung und wesentliche Änderung von Einzelhandelsgroßprojekten soll 

sich in das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen (Kongruenzgebot). Als räumlicher 

Maßstab gelten insbesondere die mittelzentralen Funktionsräume. (2.6.2 G, LEP) 
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Die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsbereich und die Funktions-

fähigkeit anderer Orte sollen durch eine Ansiedlung, Erweiterung und wesentliche Änderung 

von Einzelhandelsgroßprojekten nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt werden (Beein-

trächtigungsverbot). (2.6.3 G, LEP) 

 

Ansiedlung, Erweiterung und wesentliche Änderung von Einzelhandelsgroßprojekten mit über-

wiegend zentrenrelevantem Sortiment sollen in städtebaulich integrierter Lage und mit einer 

den örtlichen Gegebenheiten angemessenen Anbindung an den ÖPNV erfolgen (Integrations-

gebot). (2.6.4 G, LEP) 

 

 

Zu der geplanten Errichtung eines Edeka-Marktes in Lengenfeld u. S. gab es bereits Beratun-

gen und eine Ortsbesichtigung. Es wurde seitens der oberen Landesplanungsbehörde darauf 

hingewiesen, dass ein erheblicher Begründungsbedarf für das Vorhaben am geplanten Stand-

ort besteht und die mündlich vorgebrachten Gründe entsprechend in der Begründung zum 

Bebauungsplan nachvollziehbar darzulegen und zu untersetzen sind. Dies erfolgte mit der zum 

Vorentwurf vorgelegten Begründung bisher nicht in einem ausreichenden Maße. 

 

Die Gemeinde Südeichsfeld ist als Grundzentrum für die Ansiedelung eines großflächigen Ein-

zelhandelsbetriebes zur Sicherung der Grundversorgung grundsätzlich geeignet (vgl. Ziel 

2.6.1 Z, LEP). Ein Verstoß gegen das Kongruenzgebot (Grundsatz 2.6.2 Z, LEP) ist nicht zu 

erwarten.  

 

Es fehlen jedoch Aussagen zum Einzugsgebiet des geplanten Marktes und dessen Auswir-

kungen auf die bestehenden Handelseinrichtungen in der Gemeinde Südeichsfeld und den 

umliegenden Gemeinden.  Ein Absiedlung der (kleinflächigen) Märkte in Heyerode und Die-

dorf, den beiden einwohnerstärksten Ortsteilen der Gemeinde, sowie in der Ortslage Faulun-

gen, dürfte zu einer deutlichen Verschlechterung der verbrauchernahen Versorgung in der 

Gemeinde führen.  

 

Deshalb sind die Auswirkungen des geplanten Marktes in einer Auswirkungsanalyse zu be-

trachten und zu bewerten. Nur wenn eine wesentliche Beeinträchtigung der verbrauchernahen 

Versorgung der Bevölkerung im eigenen Gemeindegebiet und auch in umliegenden Gemein-

den ausgeschlossen werden kann, ist das Beeinträchtigungsverbot gemäß Grundsatz 2.6.3 G 

des LEP eingehalten.  

 

Die Standortwahl ist auch in Bezug auf das gesamte Gemeindegebiet zu begründen. Es geht 

aus der Begründung bisher nicht hervor, warum dieser Ortsteil geeigneter erscheint als andere 

Ortsteile (mit vergleichbarer oder höherer Einwohnerzahl). Der hier gewählte Bereich liegt zu-

dem am Rande der Ortslage im Übergang zum Außenbereich und ist somit als teilintegriert zu 

werten, das Integrationsgebot (Grundsatz 2.6.4, LEP) wird somit nicht in vollem Maße erfüllt.  
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 Anlage 2 zum Schreiben vom 26.08.2025  (Zeichen: 5090-224-4621/4761-1-212056/2025) 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 

 

 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Der Bebauungsplan kann nicht aus einem Flächennutzungsplan entwickelt werden, da 

dieser nicht existiert. Auch ein aktueller Entwurf eines Flächennutzungsplanes liegt nicht 

vor. Die eingereichten Unterlagen lassen nicht erkennen, ob die Voraussetzungen für 

einen vorzeitigen Bebauungsplan vorliegen. 

 
b) Rechtsgrundlage 

§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Ohne einen wirksamen Flächennutzungsplan kann nur ein vorzeitiger Bebauungsplan 

aufgestellt werden. Die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen nach § 8 Abs. 4 

Satz 1 BauGB müssen dafür gegeben sein. Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

muss zunächst ein Flächennutzungsplan nach § 5 BauGB aufgestellt werden. 

 
d) Begründung der Einwendungen 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 

zu entwickeln. Ohne Flächennutzungsplan kann dem Entwicklungsgebot nicht entspro-

chen werden. 

 

Die Landgemeinde Südeichsfeld verfügt nicht über einen wirksamen Flächennutzungs-

plan. Bis ein Flächennutzungsplan vorliegt, ist es möglich vom Entwicklungsgebot abzu-

weichen, indem ein vorzeitiger Bebauungsplan (wie im vorliegenden Fall beabsichtigt) 

aufgestellt wird. Dafür müssen allerdings die Voraussetzungen nach § 8 Abs. 4 Satz 1 

BauGB gegeben sein: Es müssen dringende städtebauliche Gründe den vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan erfordern und dieser darf der beabsichtigten städtebaulichen Ent-

wicklung nicht entgegenstehen. 

 

Die Frage, ob dringende städtebauliche Gründe die Aufstellung eines Bebauungsplans 

erfordern, ist auf Grundlage objektiver Kriterien anhand der konkreten städtebaulichen 

Erfordernisse des Einzelfalls zu beantworten. Der Gemeinde steht insoweit kein Beur-

teilungsspielraum zu. Dabei ist auch in den Blick zu nehmen, ob eine geordnete städte-

bauliche Entwicklung eher durch das Abwarten auf den Flächennutzungsplan als durch 

eine vorzeitige – verbindliche – Teilplanung gefährdet wird (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

18.08.1982 – 4 N 1/81 sowie Urteil vom 14.12.1984 – 4 C 54/81). 

 

In der Begründung, Punkt 8.4, Seite 14, wird hinsichtlich des Vorliegens dringender 

Gründe nach § 8 Abs. 4 BauGB Folgendes ausgeführt: 

 

- „Die bauliche Nutzung als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel soll aufgrund ei-

nes konkreten Bedarfes an Einrichtungen zur Sicherung der Grundversorgung (kein Voll-

sortimenter im Grundversorgungbereich) in der Landgemeinde Südeichsfeld erfolgen. 
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- Für das Planvorhaben besteht ein konkretes Umsetzungsinteresse seitens der Landge-

meinde und eines Investors. Die Satzung des Bebauungsplanes stellt die Voraussetzung 

für die Genehmigungsfähigkeit der baulichen Nutzung im Plangebiet dar.  

- Um das Vorhaben in einem absehbaren Zeitraum umsetzen zu können, erfolgt die Auf-

stellung bevor ein langwieriges Flächennutzungsplanverfahren abgeschlossen werden 

könnte.    

- Topografisch sowie hinsichtlich Verfügbarkeit und Flächengröße ist der gewählte Stand-

ort der einzige in Lengenfeld unterm Stein, der für die Umsetzung des Vorhabens geeig-

net ist.“ 

 

Festzustellen ist, dass der Wunsch nach einer besseren Versorgung des Gemeindegebietes 

durch einen Lebensmittel-Vollsortimenter für sich genommen keinen dringenden Grund dar-

stellt, der eine vorgezogene Bebauungsplanung erfordern würde.  

 

Zu erläutern wäre insoweit, aus welchen Gründen die Gemeinde Südeichsfeld davon ausgeht, 

dass die Grundversorgung in der Gemeinde aktuell nicht sichergestellt ist und es deshalb der 

Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes bedarf.  

 

Nach den Erläuterungen auf Seite 6 der Begründung sind in der Gemeinde Südeichsfeld zu-

mindest noch zwei kleinere Lebensmittelmärkte (in Diedorf mit ca. 350 m² Verkaufsfläche und 

in Heyerode mit ca. 420 m² Verkaufsfläche) vorhanden, so dass zumindest von einem gewis-

sen Warenangebot an Grundnahrungsmitteln ausgegangen werden kann.  

 

Die Sicherung der Grundversorgung hängt insoweit nicht von dem Vorhandensein eines groß-

flächigen Vollsortimenters ab bzw. enthält auch das Landesentwicklungsprogramm (LEP) zum 

Sachverhalt der „Sicherung der Grundversorgung“ die Aussage, dass damit „die verbraucher-

nahe Deckung des überwiegend kurzfristigen Bedarfs an Nahrungs- und Genussmitteln, Dro-

gerieartikeln u. ä.“ verstanden wird. Es geht bei der „Grundversorgung“ damit nicht um ein 

besonders vielfältiges und zahlenmäßig hohes Warenangebot über das i. d. R. nur große Su-

permärkte als Vollsortimenter verfügen. 

 

Für die beabsichtigte Planung ist insoweit eine Bewertung in Form einer Auswirkungsanalyse, 

die u. a. auch Aussagen zur Sicherung der Grundversorgung enthalten sollte, erforderlich 

(siehe auch oben, Anlage 1, Belange der Raumordnung).  

 

Auch die weiteren genannten Sachverhalte, dass ein Investor das Vorhaben in einem abseh-

baren Zeitraum umsetzen möchte, stellt keinen dringenden Grund i. S. d. § 8 Abs. 4 BauGB 

dar.    

 

Anderseits ist die Aussage, dass der gewählte Standort der einzige ist, der sich für die Umset-

zung des Vorhabens eignet, zu pauschal. Es bedürfte insoweit – neben dem Nachweis des 

Vorliegens dringender Gründe – einer Auseinandersetzung mit der Frage, weshalb der OT 

Lengenfeld unterm Stein für eine Ansiedlung gewählt wurde und nach welchen Standortkrite-

rien, Einschränkungen usw. – vorzugsweise untersetzt mit Kartenmaterial – der hier beabsich-

tigte Standort ermittelt wurde. Im Ergebnis muss angenommen werden können, dass der ein 

solches Vorhaben ermöglichende Bebauungsplan nicht der beabsichtigten städtebaulichen 

Entwicklung der Gemeinde Südeichsfeld entgegensteht. 

 

Wegen der genannten Sachverhalte bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen, ob die Voraus-

setzungen für einen vorzeitigen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB hier tatsächlich 

und vollumfänglich vorliegen. 
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Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren und Planentwurf 

 

A Festsetzung von Verkaufsflächenzahlen 

 

Im sonstigen Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel sollen hier für einen Lebensmittel-
markt und ergänzenden Angeboten Verkaufsflächenzahlen (VKFZ) festgesetzt werden (textli-
che Festsetzung Punkt 1). Dabei gibt die VKFZ an, wieviel m² Verkaufsfläche pro m² Grund-
stücksfläche zulässig ist.  
 
Das BVerwG bejaht grundsätzlich die Möglichkeit zur Festsetzung von Verkaufsflächenober-
grenzen in Form von Verhältniszahlen: 
 
„§ 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO eröffnet der Gemeinde ferner die Möglichkeit, die höchst-
zulässige Verkaufsfläche für das jeweilige Grundstück im Bebauungsplan in der Form 
festzusetzen, dass die maximale Verkaufsflächengröße im Verhältnis zur Grundstücks-
größe durch eine Verhältniszahl (z.B. 0,3/0,5 etc.) festgelegt wird, sofern dadurch die 
Ansiedlung bestimmter Einzelhandelsbetriebstypen und damit die Art der baulichen Nut-
zung im Sondergebiet geregelt werden soll.“ (BVerwG, Urteil vom 03.04.2008 – 4 CN 
3/07; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 25.01.2022 – 4 CN 5/20) 
 

Die konkrete Ausgestaltung einer VKFZ-Festsetzung ist jedoch strittig. So ist insbesondere 
fraglich, ob eine baugebietsbezogene Verhältniszahl zulässig ist, wenn das Baugebiet meh-
rere (vorhabengeeignete)1 Buchgrundstücke umfasst.2 Das OVG Münster hält eine bauge-
bietsbezogene VKZ in einem solchen Fall mangels Rechtsgrundlage für unzulässig (vgl. Urteil 
vom 12.05.2022 – 7 A 800/20). Ebenso entschied im Ergebnis das OVG Berlin-Brandenburg: 

„§ 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO eröffne der Gemeinde die Möglichkeit, die höchstzulässige Ver-
kaufsfläche für das jeweilige Grundstück im Bebauungsplan in der Form festzusetzen, dass 
die maximale Verkaufsflächengröße im Verhältnis zur Grundstücksgröße durch eine Verhält-
niszahl (z.B. 0,3/0,5 etc.) festgelegt werde, sofern dadurch die Ansiedlung bestimmter Einzel-
handelsbetriebstypen und damit die Art der baulichen Nutzung im Sondergebiet geregelt wer-
den solle. § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO lässt es danach auch zu, die höchstzulässige Verkaufs-
fläche für die Grundstücke im Bebauungsplan in der Form festzusetzen, dass die maximale 
Verkaufsfläche für jeweils einzelne Grundstücke festgelegt wird, sofern dadurch die Art der 
baulichen Nutzung im Sondergebiet geregelt werden soll (BVerwG, Urteil vom 17. Oktober 
2019 - BVerwG 4 CN 8.18 - juris Rn. 33). Ist eine absolute Verkaufsfläche einem Grundstück 
mit einer bestimmten Grundstücksgröße zuzuordnen, so ist es nur eine Frage der Darstellung, 
ob der Bebauungsplan die Verkaufsfläche als Anteil oder durch eine absolute Zahl bestimmt.“ 
(OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 27.01.2023 – 10 A 9/19) 

Der Auffassung, dass baugebietsbezogene VKFZ-Festsetzungen nur zulässig sind, wenn das 
Baugebiet nur ein (vorhabengeeignetes) Buchgrundstück umfasst, schließt sich auch die Kom-
mentierung an (vgl. Bischopink, in: Bönker/Bischopink, BauNVO, 3. Auflage 2025, § 11 
Rn. 191 mit Verweis auf o.g. Urteil des OVG Münster). 

 

Im vorliegenden Fall umfasst das festgesetzte Sondergebiet nach der Planzeichnung und den 

Erläuterungen in der Begründung (Punkt 11.1) mehrere Buchgrundstücke. Nach der Größe 

                                                
1  Bei der Frage der Vorhabeneignung sind neben der Größe des Grundstücks vor allem auch die weiteren Fest-

setzung des Bebauungsplans zu berücksichtigen. 

2  Wenn das Baugebiet nur ein (vorhabengeeignetes) Buchgrundstück umfasst, ist eine baugebietsbezogene VKZ 
zugleich als grundstücksbezogene VKFZ zu bewerten. Auf künftige Veränderungen der Eigentumsverhältnisse 
durch Grundstücksteilungen kommt es insoweit nicht an (vgl. BVerwG, Beschluss vom 11.11.2009 – 4 BN 63/09). 
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und dem Zuschnitt der Buchgrundstücke erscheint es zweifelhaft, ob hier überhaupt vorha-

bengeeignete Buchgrundstücke existieren. 

 

Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass hier ein Investor in enger Abstimmung mit der 

Gemeinde einen Lebensmittelmarkt errichten soll, wird empfohlen, das Planungsinstrument 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 BauGB zu nutzen oder den Nachweis 

zu erbringen, dass innerhalb des festgesetzten Sondergebietes nur ein vorhabengeeignetes 

Buchgrundstück existiert.   Ist Letzteres der Fall, kann auch eine vorhabenbezogene Verkaufs-

flächenobergrenze als absolute Zahl (ggf. in Kombination mit einer vorhabenbezogenen Min-

destverkaufsfläche als absolute Zahl) festgesetzt werden. Die vorhabenbezogene Verkaufs-

fläche ist dann (wieder) mit der baugebietsbezogenen Verkaufsflächenbeschränkung identisch 

und stellt damit eine zulässige Festsetzung dar.  

 

B Festsetzung von Geh- und Leitungsrechten 

 

Im vorliegenden Fall wurden Geh- und Leitungsrechte nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB innerhalb 

der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB kön-

nen die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Allgemeinheit, eines Erschlie-

ßungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu belastenden Flächen festgesetzt 

werden. Nr. 21 ermöglicht damit, die aus städtebaulichen Gründen und für die jeweilige Ver-

sorgung notwendigen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte Festsetzungen zu treffen. 

 

Bei öffentlichen Verkehrsflächen (wie hier der Fall), ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 

deren Eigentümer die Führung von Versorgungsanlagen und -einrichtungen dulden wird. In-

soweit ist das städtebauliche Erfordernis der getroffenen Festsetzungen fraglich bzw. wird 

auch in der Begründung nicht erläutert, weshalb die Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 

BauGB hier erforderlich sind. Eine Streichung wird empfohlen. 

 

Im Übrigen handelt es sich bei der Anlage eines Fußgängerüberweges um eine Einzelfallent-

scheidung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, die nicht durch eine Festsetzung eines 

Gehrechtes für die Allgemeinheit im Bebauungsplan begründet werden kann. 
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Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis ∑ Postfach 1142 ∑ 99961 Mühlhausen 

 

 

 

Gemeinde Südeichsfeld 

vertr.d. Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn 

GbR 

Käthe-Kollwitz-Straße 9 

99734 Nordhausen 

Bereich: Fachdienst Bau und Umwelt 

 Untere Immissionsschutzbehörde 

Dienstgebäude: 99974 Mühlhausen 

 Lindenhof 1 

Auskunft erteilt: Frau Gröger 

Zimmer: H4-2.03 

Telefon: 03601/802727 

Telefax: 03601/801081 

  E-Mail: a.groeger@uh-kreis.de 

  Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im Briefkopf genannte E-

Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu unsere virtuelle Poststelle. Die 

entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.unstrut-

hainich-kreis.de unter Hinweise - Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt 

Unstrut-Hainich-Kreis nach § 3a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

 
Unsere Zeichen/Aktenzeichen Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Datum 

11587-25-107  13.08.2025 

 
 
 
 

Antragsteller  

 
Gemeinde Südeichsfeld 
vertr.d. Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

 Käthe-Kollwitz-Straße 9 in 99734 Nordhausen 
 

Grundstück Südeichsfeld OT Lengenfeld/Stein, Hauptstraße 
 
Gemarkung Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St.
 Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. 
Flur 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 3 
Flurstück 208/13 258/3 106 107 107/1 108/4 108/5 109/1 110/1
 111/1 222/7 19/1 
 

Vorhaben 

Bebauungsplan "Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain" Südeichsfeld OT 
Lengenfeld/Stein 
frühzeitige Beteiligung § 4 Abs. 1 BauGB 
Umlaufstellungnahme im Baugenehmigungsverfahren 29.07.2025 

 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Bankverbindung: Servicezeiten: 
   
99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich Montag keine 
Telefon: 03601 800 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 76 Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr 
Fax: 03601 801081    14:00 – 18:00 Uhr 
    Mittwoch keine 
E-Mail: poststelle@uh-kreis.de   Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr 
   14:00 – 16:00 Uhr 
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de  Freitag keine 
Ust-IdNr: DE150391160     

 
 

 

- 

- 

Terminvergabe: 
 
Für die Bereiche Migration, Fahrerlaubnisbehörde und  
KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Dazu sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal 
auf 
https://termine.uh-kreis.de 

 
Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange / Untere Immissionsschutzbehörde 
 
 

1.  Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
 
 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
 die ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können  

 
a) Einwendung 

 
b) Rechtsgrundlage 

 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 
 
 
 

https://www.unstrut-hainich-kreis.de/
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https://termine.uh-kreis.de/
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3.  Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfanges des Umweltberichts 
 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 
 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 
 
 

4.  Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 

 
b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

 
 

5.  Weiter gehende Hinweise 
 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes 

 
 Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 

Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit 
Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
 
Eine Beurteilung des Vorhabens aus immissionsschutzrechtlicher Sicht kann nur auf der Grundlage einer 
Schallimmissionsprognose erfolgen. Im Rahmen der Schallimmisionsprognose ist nachzuweisen, dass an 
den maßgeblichen Immissionsorten außerhalb des Bebauungsplangebietes keine Überschreitungen der 
zulässigen Immissionsrichtwerte, entsprechend der jeweiligen Gebietsart, zu befürchten sind. 
 
Die Einstufung des Gebietscharakters der Bebauung im Einwirkungsbereich der Anlage nach BauNVO ist 
von der zuständigen Bauordnungsbehörde festzulegen. 
 
Die Ermittlung der zu erwartenden Geräuschimmissionen ist von einem geeigneten Ingenieurbüro für 
Schallschutz und Bauakustik durchführen zu lassen und hat nach den Vorschriften der Technischen 
Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm) vom 26.08.98 zu erfolgen.  
 
 
Im Auftrag 
 

 
Gröger 

SB Immissionsschutz 



 
 
 
 
 
 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis ∑ Postfach 1142 ∑ 99961 Mühlhausen 

 

 

 

Gemeinde Südeichsfeld 

vertr.d. Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn 

GbR 

Käthe-Kollwitz-Straße 9 

99734 Nordhausen 

 

 

 

Fachdienst: 
Brand-, Katastrophenschutz und 

Rettungsdienst 

Dienstgebäude: 99974 Mühlhausen 

 Lindenhof 1 

Auskunft erteilt: Herr Klose 

Zimmer: H5-1.20 

Telefon: 03601/801253 

Telefax: 03601/801081 

  E-Mail: m.klose@uh-kreis.de 

  Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im Briefkopf genannte 

E-Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu unsere virtuelle Poststelle. Die 

entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.unstrut-

hainich-kreis.de unter Hinweise - Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt 

Unstrut-Hainich-Kreis nach § 3a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

 
Unsere Zeichen/Aktenzeichen Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Datum 

20146-25-910  11.08.2025 
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- 

- 

 

Beteiligung der Brandschutzdienststelle und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
in städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Antragsteller: Gemeinde Südeichsfeld 

vertr.d. Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR  
  

Grundstück: Südeichsfeld OT Lengenfeld/Stein, Hauptstraße  
  

Vorhaben: Bebauungsplan "Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain" Südeichsfeld OT 
Lengenfeld/Stein 
frühzeitige Beteiligung § 4 Abs. 1 BauGB  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aufgrund Ihrer Bitte um Stellungnahme im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB, möchten wir uns zum o. g. 
Vorhaben wie folgt äußern: 
 

- Zum o. g. Vorhaben bestehen seitens der zuständigen Brandschutzdienststelle bei Einhaltung der 
Planung keine Bedenken. Die nachfolgenden Anmerkungen, Hinweise und Auflagen sind im 
Genehmigungsbescheid bzw. im Planungsvorgang zu berücksichtigen. Weitergehende 
brandschutztechnische Forderungen können sich im Rahmen eines konkreten 
Baugenehmigungsverfahrens ergeben. 

 
- Gemäß § 1 Abs. 1 ThürFwOrgVO muss die örtlich zuständige Feuerwehr an jedem Ort ihres 

Zuständigkeitsbereiches innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung (Einsatzgrundzeit) 
wirksame Hilfe einleiten können. Der erforderliche Mindestbedarf an Einsatzfahrzeugen und 
Sonderausrüstung richtet sich nach der Risikoklasse gemäß Anlage 1 der ThürFwOrgVO. Innerhalb 
der Einsatzgrundzeit müssen die dort genannten Fahrzeuge und Sonderausrüstungen der Stufe 1 
in der Regel eingesetzt werden können. Örtlich zuständig ist die Freiwillige Feuerwehr 
Lengenfeld/Stein, die über eine ausreichende Leistungsfähigkeit und über die geforderte 
Mindestausrüstung verfügt sowie am o. g. Objekt die Einsatzgrundzeit einhalten kann. 
 

https://www.unstrut-hainich-kreis.de/
https://www.unstrut-hainich-kreis.de/
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- Die Gemeinden haben gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ThürBKG die Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) sicherzustellen. Diese muss den jeweiligen örtlichen Verhältnissen angemessen 
sein und bezieht sich auf die für die Bebauung genutzten und vorgesehenen Flächen im Sinne des 
Baugesetzbuchs (BauGB). Richtwerte für die Bemessung der Löschwassermenge sind im DVGW-
Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ 
festgelegt. Technische Einrichtungen der Löschwasserversorgung können u. a. 
Versorgungsleitungen mit Hydranten, Löschwasserbrunnen (DIN 14220), Löschwasserbehälter 
(DIN 14230), Löschwasserteiche (DIN 14210) oder Löschwasser-Sauganschlüsse an offenen 
Gewässern sein. 
 

- Die Gemeinden können die Sicherstellung der Löschwasserversorgung entweder selbst 
übernehmen oder diese Aufgabe insbesondere an Wasser- und Abwasserzweckverbände 
übertragen. Eine solche Aufgabenübertragung erfordert eine ausdrückliche Vereinbarung, 
einschließlich einer Regelung zur Kostentragung. Andernfalls sind die Zweckverbände rechtlich 
nicht verpflichtet, Löschwasser bereitzustellen. Soll die Löschwasserversorgung durch einen 
Zweckverband sichergestellt werden, ist die entsprechende Vereinbarung der 
Brandschutzdienststelle vorzulegen. 
 

- Der Löschwasserbedarf kann durch Sonderbauvorschriften oder technische Anlagen, die nicht als 
Gebäude klassifiziert sind, abweichen. In solchen Fällen ist eine fachkundige Prüfung des 
Löschwasserbedarfs durch ein Brandschutzkonzept erforderlich. 
 

- Eigentümerinnen, Eigentümer, Besitzerinnen, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte 
abgelegener baulicher Anlagen, die nicht an eine öffentliche Löschwasserversorgung 
angeschlossen sind, können gemäß § 48 Abs. 5 ThürBKG von der Gemeinde verpflichtet werden, 
ausreichende Löschmittel bereitzustellen. 
 

- Die Gemeinden sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 ThürBKG verpflichtet, eine an der Bedarfs- und 
Entwicklungsplanung orientierte und den örtlichen Verhältnissen entsprechende öffentliche 
Feuerwehr aufzustellen. Durch die Gemeinde sind ggf. Anpassungen aufgrund des Verfahrens am 
Bedarfs- und Entwicklungsplans vorzunehmen. 
 

- Gemäß § 5 ThürBO müssen Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen für 
Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein. Sie sind entsprechend zu 
kennzeichnen und ständig freizuhalten. Präzise Anforderungen hierzu befinden sich in der als 
technische Baubestimmung eingeführten Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Nr. A 
2.2.1.1 ThürVVTB). Eine Fläche ist geeignet, wenn sie die in der genannten Richtlinie festgelegten 
Anforderungen erfüllt, von der Feuerwehr erreicht werden kann und nicht für den ruhenden Verkehr 
genutzt wird. 
 

- Soll der Straßenraum als Feuerwehraufstell- und -bewegungsfläche genutzt werden, muss 
tatsächlich und rechtlich gewährleistet sein, dass die Flächen als Flächen für die Feuerwehr genutzt 
werden können. Das ist dann der Fall, wenn 

∑ es sich um eine befahrbare öffentliche Straße handelt und 

∑ die vorgesehene Fläche für die Sicherstellung des zweiten Rettungswegs über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr i. S. d. § 36 Abs. 3 ThürBO geeignet ist. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
Klose 
Brandoberinspektor 
Vorbeugender Gefahrenschutz 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







Landratsamt Unstrut-Hainich-
Kreis

Bankverbindung: Servicezeiten:

99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich Montag keine
Telefon: 03601 800 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 

76
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr

Fax: 03601 801081 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch keine

E-Mail: poststelle@uh-kreis.de Donnerstag09:00 – 12:00 Uhr
De-Mail: kontakt@unstrut-hainich-kreis.de-mail.de 14:00 – 16:00 Uhr
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de Freitag keine
Ust-IdNr: DE150391160

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis • Postfach 1142 • 
99961 Mühlhausen

Terminvergabe:

Für die Bereiche Migration, Fahrerlaubnisbehörde und 
KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Dazu 
sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal auf
https://termine.uh-kreis.de/ 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht 
vom

Unser Zeichen unsere Nachricht 
vom

Aktenzeichen Datum

29.07.2025 Luwig 07.08.2025

 
Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain, Ortschaft Lengenfeld unterm Stein
 
Sehr geehrte Damen und Herren
 
 
für das oben genannte Bauvorhaben müssen die lebensmittelrechtlichen 
Bestimmungen des Anhanges II der VO (EG) Nr. 852/2004, welche die baulichen 
Anforderungen definiert, eingehalten werden. Zusätzlich
müssen bei der Zerlegung und Behandlung von Fleisch sowie bei der Herstellung von 
Hackfleisch und Fleischerzeugnissen/- zubereitungen, die Anlage 5 der Tierische 
Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV) eingehalten werden.
 
Vor abschließender Freigabe des Bauantrages sollte eine Einsichtnahme der 
Bauunterlagen durch den Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 
erfolgen, so dass eventuelle Änderungen in Einrichtung und Ausstattung der 
Räumlichkeiten noch vorgenommen werden können. Weiterhin ist durch den 
Fachdienst Veterinär und Lebensmittelüberwachung eine Abnahmekontrolle vor 
Eröffnung des Marktes erforderlich. Hierzu bitten wir um Terminvereinbarung.

 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
 
 
Herr Ludwig

Fachdienst: Veterinär – und 
Lebensmittelüberwachung

Dienstgebäude: Lindenhof 1

99974 Mühlhausen /Thüringen
Auskunft erteilt: Herr  Ludwig
Zimmer: H 4 - 3.05
Telefon: 03601 802533
Telefax: 03601 802521
E-Mail: veterinaeramt@uh-kreis.de
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im 
Briefkopf genannte E-Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu 
unsere virtuelle Poststelle. Die entsprechenden Rahmenbedingungen 
finden Sie auf unserer Homepage www.unstrut-hainich-kreis.de unter 
Hinweise - Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt Unstrut-
Hainich-Kreis nach § 3a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 
(ThürVwVfG).

Landgemeinde Südeichsfeld
Dienststelle Heyerode
Hauptstraße 22
99988 Heyerode



eMail

Betreff: AZ 11696-2025 "Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain" 25.08.2025 13:50:16
An: "'info@meiplan.de'" <info@meiplan.de>

"'info@lg-suedeichsfeld.de'" <info@lg-
suedeichsfeld.de>

Von: y.toegel-staender@uh-kreis.de
Priorität: Normal
Anhänge: 1

UWB-Stellungnahme.pdf 113.348 Bytes 25.08.2025 13:48:21

Unser AZ: 11696-2025 bitte angeben!
Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Yvonne Tögel-Ständer
Sachbearbeiter /-in - Untere Wasserbehörde

________________________________________________________________________

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis

Fachdienst Bau und Umwelt

Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen

Tel: +49 3601 80 2717   Fax: +49 3601 80 132717

E-Mail: y.toegel-staender@uh-kreis.de

Postanschrift:

Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen

Tel: +49 3601 800   Fax: +49 3601 801081

E-Mail: poststelle@uh-kreis.de https://unstrut-hainich-kreis.de/

Umwelt-Tipp: Vermeiden Sie unnötige Ausdrucke von E-Mails und nutzen Sie nach Möglichkeit Recycling-Papier.

Sie sparen pro Seite ca. 200 ml Wasser, 2 g CO2 und 2 g Holz.

Für die Bereiche Migration, Gesundheit – Infektionsschutz und Beratungsmöglichkeiten sowie für den Kinder- und

Jugendärztlichen Dienst, die Fahrerlaubnisbehörde und die KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 

Dazu sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal.

Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die Absender E-Mailadresse nicht möglich. 

Die entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage

unter dem Impressum -> “Hinweise auf Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis”

nach § 3a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).



 
 
 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis ∑ Postfach 1142 ∑ 99961 Mühlhausen 

 
 
 

Gemeinde Südeichsfeld 
vertr.d. Stadtplanungsbüro 
Meißner & Dumjahn GbR 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
99734 Nordhausen 

 
 

 
Unsere Zeichen/Aktenzeichen 

 
Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom 

 
Datum 

11696-25-205  25.08.2025 

 

Grundstück Südeichsfeld OT Lengenfeld/Stein, Hauptstraße 
Gemarkung Lengenfeld/St 
Flur 1 2 2 2 2 2 2 2

 2 2 3 
Flurstück 208/13 258/3 106 107 107/1 108/4 108/5 109/1

 110/1 111/1 222/7 19/1 
Vorhaben Bebauungsplan "Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain" 

Südeichsfeld OT Lengenfeld/Stein 
frühzeitige Beteiligung § 4 Abs. 1 BauGB 
UWB Gesamtstellungnahme - Bauleitplanung 

 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Bankverbindung: Servicezeiten: 
   
99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich Montag keine 
Telefon: 03601 800 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 76 Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr 
Fax: 03601 801081    14:00 – 18:00 Uhr 
    Mittwoch keine 
E-Mail: poststelle@uh-kreis.de   Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr 
   14:00 – 16:00 Uhr 
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de  Freitag keine 
Ust-IdNr: DE150391160     

 
 

 

- 

Bereich: Fachdienst Bau und Umwelt 

 Untere Wasserbehörde 

Dienstgebäude: 99974 Mühlhausen 

 Lindenhof 1 

Auskunft erteilt: Frau Tögel-Ständer 

Zimmer: H4-2.17 

Telefon: 03601/802717 

Telefax: 03601/801081 

  
E-Mail: y.toegel-staender@uh-kreis.de 
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im Briefkopf genannte 
E-Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu unsere virtuelle Poststelle. Die 
entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.unstrut-
hainich-kreis.de unter Hinweise - Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis nach § 3a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

- 

Terminvergabe: 
 
Für die Bereiche Migration, Fahrerlaubnisbehörde und  
KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Dazu sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal 
auf 
https://termine.uh-kreis.de 

1.  Keine Betroffenheit durch die vorgesehen Planung 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,  die ohne 

Zustimmung, Befreiung o. ä. in der Abwägung nicht überwunden werden  können  
a) Einwendung 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

3.  Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfanges des Umweltberichts 
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 
b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

4.  Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 

Auswirkungen 
b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

 

5.  Weiter gehende Hinweise 
 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes 

 Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit 
Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
 
Der geplante Bebauungsplan befindet sich außerhalb wasserwirtschaftlicher Schutzgebiete. 
 
Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen grundsätzlich keine Einwände. Bei der weiteren Bearbeitung sind 
folgende Hinweise zu beachten, soweit erforderlich sind die in den Hinweisen aufgeführten 
wasserrechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen einzuholen. 
 

http://www.unstrut-hainich-kreis.de/
https://www.unstrut-hainich-kreis.de/
https://www.unstrut-hainich-kreis.de/
https://termine.uh-kreis.de/
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Grundwasserschutz: 
 
Nach § 49 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind Arbeiten, wie Grabungen und Bohrungen, die so weit in den 
Untergrund reichen, dass sie unmittelbar oder mittelbar auf das Grundwasser einwirken können und eine 
Beeinträchtigung desselben nicht ausgeschlossen werden kann, 3 Monate vor ihrem Beginn der 
zuständigen Wasserbehörde anzuzeigen. 
 
Niederschlagswasser: 
 
Die schadlose Versickerung und Einleitung in die Frieda von unverschmutzten 
Niederschlagswasser ist nachzuweisen. 
 
Die Einleitung des Niederschlagswassers in ein Gewässer (Grund- bzw. Oberflächenwasser) bedarf 
der wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß §§ 8,9 WHG. 
 
Die Regelungen der „Richtlinie zur Beseitigung von Niederschlagswasser in Thüringen“ sind zu beachten 
(Schriftenreihe Nr. 18/96 der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie Göschwitzer Straße 41, 
07745 Jena). 
 
Insbesondere gilt: 
Die Versiegelung der Freiflächen einschließlich der Verkehrsflächen ist durch ökologisch sinnvolle 
Bauweisen möglichst gering zu halten. 
Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung sind nach den einschlägigen Richtlinien (z. B. DWA-A 102, 
DWA-A 117, ATV-A 128, DWA-A 138, DWA-M 153) zu dimensionieren, zu errichten und zu betreiben. 
 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 
 
Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in §§ 62, 63 i.V.m. 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-den Stoffen (AwSV), im Bundesanzeiger 
am 18.04.2017 (BGBl. Teil I Nr. 22 S. 905) veröffentlicht, geregelt. 
 
Allgemeines: 
 
Diese Stellungnahme ist bei der weiteren Vorbereitung des Vorhabens zu berücksichtigen. Sie gewährt 
aber allein kein Recht zur Ausübung einer Gewässerbenutzung oder zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen. Genehmigungen, Zustimmungen und weitere Entscheidungen, die erforderlich sind, müssen 
unabhängig von dieser Stellungnahme eingeholt werden. 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Tögel-Ständer 
Sachbearbeiterin 



 
 
 
 
 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis  Postfach 1142  99961 Mühlhausen 
 
 
E-Mail 
 
Gemeinde Südeichsfeld 
vertr.d. Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn 
GbR 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
 
99734 Nordhausen 
 

Bereich: Fachdienst Bau und Umwelt 

 Untere Abfallbehörde 

Dienstgebäude: 99974 Mühlhausen 

 Lindenhof 1 

Auskunft erteilt: Frau Pasutti 

Zimmer: H4-2.06 

Telefon: 03601/802801 

Telefax: 03601/801081 
  
E-Mail: c.pasutti@uh-kreis.de 

Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im Briefkopf genannte 
E-Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu unsere virtuelle Poststelle. Die 
entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.unstrut-
hainich-kreis.de unter Hinweise - Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis nach § 3a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

 
Unsere Zeichen/Aktenzeichen Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Datum 

11694-25-404  25.08.2025 

 
 

Grundstück Südeichsfeld OT Lengenfeld/Stein, Hauptstraße 
 
Gemarkung Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St.
 Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. 
Flur 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 3 
Flurstück 208/13 258/3 106 107 107/1 108/4 108/5 109/1 110/1
 111/1 222/7 19/1 
 

Vorhaben 

Bebauungsplan "Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain" Südeichsfeld OT 
Lengenfeld/Stein 
frühzeitige Beteiligung § 4 Abs. 1 BauGB 
STN UAB 25.08.2025 Pas 

 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Bankverbindung: Servicezeiten: 
   
99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich Montag keine 
Telefon: 03601 800 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 76 Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr 
Fax: 03601 801081    14:00 – 18:00 Uhr 
    Mittwoch keine 
E-Mail: poststelle@uh-kreis.de   Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr 
   14:00 – 16:00 Uhr 
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de  Freitag keine 
Ust-IdNr: DE150391160     

 
 

 

- 

- 

Terminvergabe: 
 
Für die Bereiche Migration, Fahrerlaubnisbehörde und  
KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Dazu sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal 
auf 
https://termine.uh-kreis.de 

 
Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 
 

1.  Keine Betroffenheit durch die vorgesehen Planung 
 
 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die 
 ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können  

 
a. Einwendung 

 
b. Rechtsgrundlage 

 
c. Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

 
3.  Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfanges des Umweltberichts 

 
a. Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 
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b. Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 
 
 

4.  Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
 

a. Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener 
nachteiliger Auswirkungen 

 
b. Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

 
 

5. G Weiter gehende Hinweise 
 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren  
 können, mit Angabe des Sachstandes 
 
G Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen  
 Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit  
 Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
 
Zum Neubau Edeka-Markt/ Am Heinzrain in Lengenfeld unterm Stein wird von Seiten der UAB 
wie folgt Stellung genommen: 
 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus abfallrechtlicher Sicht derzeit keine Bedenken. 
Es werden keine weitergehenden Belange des Abfallrechts berührt. 
Die Festlegung von abfallrechtlichen Nebenbestimmungen ist derzeit nicht erforderlich sofern 
die nachfolgenden Hinweise Beachtung finden: 
 
1. Die bei Erschließungs-, Sanierungs-, Rückbau- und sonstigen Baumaßnahmen anfallenden 

Abfälle sind getrennt zu halten (Vermischungsverbot), zu deklarieren und umgehend, 
spätestens jedoch nachdem eine vollständige Transporteinheit angefallen ist, 
ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. In Abhängigkeit von der Schadstoffbelastung 
sind diese Abfälle vor der Entsorgung den entsprechenden Abfallschlüsselnummern gemäß 
der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) zuzuordnen. Der Transport von Abfällen unterliegt 

Anzeige-, Erlaubnis-, und Kennzeichnungspflichten auf Grundlage des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). Eine Zwischenlagerung der angefallenen Abfälle über 

die Dauer der Erschließungs- oder Baumaßnahmen hinaus ist auf Flächen, die nicht für 
diesen Zweck freigegebenen wurden grundsätzlich nicht erlaubt und überdies in 
Abhängigkeit der zu lagernden Mengen bzw. im Falle einer geplanten Behandlung (z.B. durch 
brechen, schreddern o.a.) ggf. nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungs-

bedürftig. 

 
2. Grundsätzlich sind zwei Arten der Entsorgung von Abfällen möglich, Verwertung oder 

Beseitigung. Der Abfallverwertung ist Priorität vor der Abfallablagerung einzuräumen. Erst 
wenn eine Verwertung technisch nicht möglich und wirtschaftlich nicht zumutbar ist, sind die 
Abfälle zu beseitigen. 
 

3. Nach Art und Beschaffenheit werden die Abfälle in gefährliche und nicht gefährliche Abfälle 
eingestuft. 
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4. Der Nachweis der Entsorgung hat gemäß den Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
sowie der Nachweisverordnung zu erfolgen. Die entsprechenden Nachweise sind auf 

Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 

 
5. Für den Vollzug und die Überwachung der abfallrechtlichen Regelungen zur Entsorgung von 

gefährlichen Abfällen ist das Referat 74 im Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz in Weimar zuständig. 

 
6. Sollten Sie beabsichtigen behandelte Abfälle (Recyclingmaterial wie zum Beispiel 

Betonrecycling, Ziegelrecycling) durch   Wiedereinbau zu verwerten (z.B. Verfüllung eines 
Kellers, Herstellung eines Planums o.ä.), so ist dies ausschließlich unter Vorlage eines 
Nachweises der Unschädlichkeit des verwendeten Materials (Probenahme nach LAGA PN 98 
sowie Analyse nach Ersatzbaustoff) möglich. Setzen Sie sich hierfür bitte vor Baubeginn mit 

der Unteren Abfallbehörde im Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises im Hinblick auf eine 
Abstimmung zur Vorgehensweise in Verbindung. 

 
7. Sofern die Abbruch-/Rückbau-/Sanierungsmaßnahme und die Entsorgung der Abfälle durch 

Auftragnehmer erfolgt, ist  es ratsam schriftlich festzulegen, wer die Verantwortung für die 
Nachweispflichten der Abfälle trägt. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Pasutti 
Untere Abfallbehörde 
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Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis  Postfach 1142  99961 Mühlhausen 

 
 
 

Gemeinde Südeichsfeld 
vertr.d. Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn 
GbR 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
99734 Nordhausen 

 

 
Unsere Zeichen/Aktenzeichen 

 
Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom 

 
Datum 

00917-25-27  29.08.2025 
 

Grundstück Südeichsfeld OT Lengenfeld/Stein, Hauptstraße 
Gemarkung Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St.
 Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. 
Flur 1 1 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 3 
Flurstück 208/13 258/3 106 107 107/1 108/4
 108/5 109/1 110/1 111/1 222/7 19/1 

Vorhaben 

Bebauungsplan "Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain" Südeichsfeld OT 
Lengenfeld/Stein 

frühzeitige Beteiligung § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Bankverbindung: Servicezeiten: 
   
99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich Montag keine 
Telefon: 03601 800 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 76 Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr 
Fax: 03601 801081    14:00 – 18:00 Uhr 
    Mittwoch keine 
E-Mail: poststelle@uh-kreis.de   Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr 
   14:00 – 16:00 Uhr 
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de  Freitag keine 
Ust-IdNr: DE150391160     

 
 

 

- 

Bereich: Fachdienst Bau und Umwelt 

 Untere Bauaufsichtsbehörde 

Dienstgebäude: 99974 Mühlhausen 

 Lindenhof 1 

Auskunft erteilt: Frau Kutsch 

Zimmer: H4-2.25 

Telefon: 03601/802792 

Telefax: 03601/801081 

  
E-Mail: m.kutsch@uh-kreis.de 
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im Briefkopf genannte E-
Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu unsere virtuelle Poststelle. Die
entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.unstrut-
hainich-kreis.de unter Hinweise - Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis nach § 3a  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) - 

Terminvergabe: 
 
Für die Bereiche Migration, Fahrerlaubnisbehörde und  
KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Dazu sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal 
auf 
https://termine.uh-kreis.de 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Nach Prüfung der Planunterlagen bestehen seitens der Unteren Bauaufsichtsbehörde hinsichtlich 
Bauordnungsrecht keine Bedenken. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Kutsch 
Architektin 
 



 
 
 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis ∑ Postfach 1142 ∑ 99961 Mühlhausen 
 
E-Mail 
 
Gemeinde Südeichsfeld 
vertr.d. Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn 
GbR 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
99734 Nordhausen 

 

 
Unsere Zeichen/Aktenzeichen 

 
Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom 

 
Datum 

00803-25-33  01.09.2025 
 
Grundstück Südeichsfeld OT Lengenfeld/Stein, Hauptstraße 
Gemarkung Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St.
 Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. Lengenfeld/St. 
Flur 1 1 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 3 
Flurstück 208/13 258/3 106 107 107/1 108/4
 108/5 109/1 110/1 111/1 222/7 19/1 

Vorhaben 
Bebauungsplan "Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain" Südeichsfeld OT 
Lengenfeld/Stein 

frühzeitige Beteiligung § 4 Abs. 1 BauGB 
 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Bankverbindung: Servicezeiten: 
   
99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich Montag keine 
Telefon: 03601 800 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 76 Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr 
Fax: 03601 801081    14:00 – 18:00 Uhr 
    Mittwoch keine 
E-Mail: poststelle@uh-kreis.de   Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr 
   14:00 – 16:00 Uhr 
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de  Freitag keine 
Ust-IdNr: DE150391160     

 
 

 

- 

Bereich: Fachdienst Bau und Umwelt 
 Untere Bauaufsichtsbehörde 

Dienstgebäude: 99974 Mühlhausen 

 Lindenhof 1 

Auskunft erteilt: Frau Fischer 

Zimmer: H4-3.18 

Telefon: 03601/802794 

Telefax: 03601/801081 
  
E-Mail: k.fischer2@uh-kreis.de 
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im Briefkopf genannte E-
Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu unsere virtuelle Poststelle. Die
entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.unstrut-
hainich-kreis.de unter Hinweise - Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis nach § 3a  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) - 

Terminvergabe: 
 
Für die Bereiche Migration, Fahrerlaubnisbehörde und  
KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Dazu sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal 
auf 
https://termine.uh-kreis.de 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Bezug auf Ihre E-Mail vom 29.07.2025 bezüglich Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB - Bebauungsplan:  
„Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“ in der Gemeinde Südeichsfeld OT Lengenfeld unterm Stein und nach 
Prüfung der Unterlagen: 

 
Planstand: Juli 2025 
 

ergeht folgende bauplanungsrechtliche Stellungnahme: 
 

1. ☐ keine Äußerung/keine Bedenken/keine Betroffenheit 

   

2. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,  

die ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können  
 

3. ☒ Fachliche Stellungnahme 

 

☐  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren 

können, mit Angabe des Sachstandes 
 

☒  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan,  



Seite:  2  01.09.2025 
 00803-25-33 

 

   
   
   

  gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 
1. 
Gemäß § 8 Abs.2 BauGB sind die verbindlichen Bauleitpläne aus dem Flächennutzungsplan (FNP) zu 
entwickeln. Derzeit liegt kein FNP für das Gemeindegebiet Südeichsfeld vor. Dem Entwicklungsgebot ist 
damit nicht entsprochen. Eine städtebauliche Begründung für eine vorgezogene Bauleitplanung ist in der 
Begründung enthalten (vgl. Begründung Seite 14 ff.). Da sich das Gemeindegebiet im Januar 2024 um 
Hallungen erweitert hat, ist ein gesamtgemeindlicher FNP derzeit noch nicht gegeben. Gleichwohl ist der 
bisherige Gemeindezusammenschluss aber seit 2014 gegeben, was eine mögliche 11-jährige Planungszeit 
bedeutet. Etwaige Entwürfe liegen nicht vor, so dass die Vereinbarkeit mit künftigen Planungsabsichten der 
Gemeinde nicht nachvollziehbar ist. Es wird jedoch ein aktuell konkreter Bedarf an Nahversorgung im 
Gemeindegebiet am Standort geltend gemacht.  
Es wird der Gemeinde Südeichsfeld empfohlen, einen Flächennutzungsplan(-Entwurf) zeitnah zu erstellen. 
 
Die Stellungnahme des TLVwA – Regionalplanung ist dahingehend und zu raumordnerischen 
Gesichtspunkten dringend zu beachten. 
 
2.  
Die Begründung enthält keine Anhaltspunkte zur Wahl des Bauleitplanverfahrens. Aufgrund des sehr 
konkreten Vorhabens (Edeka-Markt) und des einen Baufensters ist augenscheinlich nur von einem 
potentiellen Investor auszugehen. Daher sollte begründet werden, warum ein Angebots-B-Plan gemäß §§ 
8 bis 10a BauGB und kein vorhabensbezogener B-Plan gemäß § 12 BauGB (Vorteil: Durchführungspflicht 
inkl. der Erschließungsanlagen und Kostentragung beim Investor) erstellt werden soll.  
 
3. 
Den Unterlagen ist im weiteren Verfahren noch der Umweltbericht gemäß § 2a BauGB (einschließlich der 
Auswirkungen auf die östlich angrenzende Wohnbebauung aufgrund § 2 Abs. 3 und 4 BauGB) beizufügen.  
 
4. 
Textliche Festsetzungen: 
Unter N. 1 (1) ist für den Backshop das Wort „Gesamtverkaufsfläche“ zu ergänzen, so dass es 
„Gesamtverkaufsflächenzahl“ heißt. 
 
Unter Nr. 3 (3) wird empfohlen zu ergänzen: „Nebenanlagen (wie u.a. auch Stützmauern und bauliche 
Anlagen zur Hangsicherung) sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.“ Damit 
würde der Lückenschluss zwischen Baufenster und privater Grünfläche „SL“ erreicht und sinnvoll die 
Festsetzung Nr. 4 (1) ergänzen. Alternativ kann unter Nr. 1 (2) im dritten Anstrich nach Stützwand „/ bauliche 
Anlagen zur Hangsicherung)“ noch ergänzt werden, um Missverständnisse auszuschließen. 
 
 
Unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen und vorbehaltlich der Einwendungen anderer 
Fachbehörden bestehen keine grundsätzlichen Bedenken aus bauplanungsrechtlicher Sicht gegen den B-
Plan-Entwurf.  
 
Stellungnahmen anderer Fachbehörden (z.B. wasserrechtliche, bauordnungsrechtliche, abfallrechtliche 
bodenschutzrechtliche, verkehrsrechtliche Stellungnahme, etc.) erhalten Sie jeweils separat durch die 
jeweilige Fachbehörde. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Fischer 
Dipl.-Ing. 
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�ĞƚƌĞĨĨ͗�t'͗��ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƐ��ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶĞƐ�ͣEĞƵďĂƵ��ĚĞŬĂͲDĂƌŬƚ�ͬ��ŵ�,ĞŝŶǌƌĂŝŶ͞�KƌƚƐĐŚĂĨƚ�>ĞŶŐĞŶĨĞůĚ�
ƵŶƚĞƌŵ�^ƚĞŝŶ�ĚĞƌ�>ĂŶĚŐĞŵĞŝŶĚĞ�^ƺĚĞŝĐŚƐĨĞůĚ

'ƵƚĞŶ�dĂŐ͕

ǌƵ�ŵĞŝŶĞƌ�ŐĞƐƚƌŝŐĞŶ�DĂŝů�ŶŽĐŚ�ĞŝŶĞ��ƌŐćŶǌƵŶŐ͗
&ŽůŐĞŶĚĞ�hŶƚĞƌůĂŐĞ�ŝƐƚ�ĞŝŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶ

z �ŝŶ�DĂƌŬŝĞƌƵŶŐͲ ƵŶĚ��ĞƐĐŚŝůĚĞƌƵŶŐƐƉůĂŶ

0LW�IUHXQGOLFKHQ�*U��HQ�
,P�$XIWUDJ�

sŽŶ͗�d>�s��ůĞǁŽŶƐŬĂ͕�/ŶŐƌŝĞĚ�

,QJULHG�%OHZRQVND�
)DFKNRRUGLQDWRULQ�

7+h5,1*(5�/$1'(6$07�)h5�%$8�81'�9(5.(+5�
5HIHUDW����_�5HJLRQ�1RUG�
3RVWDQVFKULIW��+DOOHVFKH�6WUD�H���������_�������(UIXUW�_�*HUPDQ\�
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,QIRUPDWLRQHQ�]XP�8PJDQJ�PLW�,KUHQ�'DWHQ�LP�7K�ULQJHU�/DQGHVDPW�I�U�%DX�XQG�9HUNHKU�ILQGHQ�6LH�LP�,QWHUQHW�
XQWHU�KWWSV���EDX�YHUNHKU�WKXHULQJHQ�GH�ZLU�GDWHQVFKXW] ��$XI�:XQVFK��EHUVHQGHQ�ZLU�,KQHQ�HLQH�3DSLHUIDVVXQJ��
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3RVWDQVFKULIW��+DOOHVFKH�6WUD�H���������_�������(UIXUW�_�*HUPDQ\�
%HVXFKHUDQVFKULIW��6LHPHQVVWUD�H����_�������/HLQHIHOGH�:RUELV�_�*HUPDQ\�
7HO����������������������_�)D[���������������������
KWWSV���EDX�YHUNHKU�WKXHULQJHQ�GH Â�LQJULHG�EOHZRQVND#WOEY�WKXHULQJHQ�GH

,QIRUPDWLRQHQ�]XP�8PJDQJ�PLW�,KUHQ�'DWHQ�LP�7K�ULQJHU�/DQGHVDPW�I�U�%DX�XQG�9HUNHKU�ILQGHQ�6LH�LP�,QWHUQHW�
XQWHU�KWWSV���EDX�YHUNHKU�WKXHULQJHQ�GH�ZLU�GDWHQVFKXW] ��$XI�:XQVFK��EHUVHQGHQ�ZLU�,KQHQ�HLQH�3DSLHUIDVVXQJ��



'ĞƐĞŶĚĞƚ͗�DŽŶƚĂŐ͕�ϭϱ͘�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϱ�ϭϱ͗ϰϲ
�Ŷ͗�ΖŝŶĨŽΛŵĞŝƉůĂŶ͘ĚĞΖ�фŝŶĨŽΛŵĞŝƉůĂŶ͘ĚĞх
�Đ͗�d>�s�<ĞƌƐƚŝŶŐ͕�^ĂďƌŝŶĂ�ф^ĂďƌŝŶĂ͘<ĞƌƐƚŝŶŐΛƚůďǀ͘ƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞх͖�d>�s�^ƚĂĐŚŽǁƐŬŝ͕��ŚƌŝƐƚŝŶ�
ф�ŚƌŝƐƚŝŶ͘^ƚĂĐŚŽǁƐŬŝΛƚůďǀ͘ƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞх͖�d>�s�sŽŐůĞƌ͕��ŚƌŝƐƚŝŶĂ�ф�ŚƌŝƐƚŝŶĂ͘sŽŐůĞƌΛƚůďǀ͘ƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞх
�ĞƚƌĞĨĨ͗�t'͗��ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƐ��ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶĞƐ�ͣEĞƵďĂƵ��ĚĞŬĂͲDĂƌŬƚ�ͬ��ŵ�,ĞŝŶǌƌĂŝŶ͞�KƌƚƐĐŚĂĨƚ�>ĞŶŐĞŶĨĞůĚ�
ƵŶƚĞƌŵ�^ƚĞŝŶ�ĚĞƌ�>ĂŶĚŐĞŵĞŝŶĚĞ�^ƺĚĞŝĐŚƐĨĞůĚ

Y1N���������± Q1N���������YRQ�FD��6WDW��NP�������ELV�FD��6WDW��NP�������LP�=XJH�GHU�/������LQQHUKDOE�GHU�
VWUD�HQUHFKWOLFKHQ�2'�YRQ�/HQJHQIHOG�XQWHUP�6WHLQ�
)OXUVW�FNH��������XQG���������)OXU�����X�D�����������������������)OXU���XQG�������)OXU����*HPDUNXQJ�/HQJHQIHOG�
XQWHUP�6WHLQ

*XWHQ�7DJ�

GLH�HLQJHUHLFKWHQ�8QWHUODJHQ�ZXUGHQ�LQ�VWUD�HQUHFKWOLFKHU�HLJHQWXPVUHFKWOLFKHU��
YHUNHKUVUHFKWOLFKHU�YHUNHKUVWHFKQLVFKHU�XQG�VWUD�HQEDXWHFKQLVFKHU�HQWZlVVHUXQJVWHFKQLVFKHU�+LQVLFKW�
JHSU�IW�
+LQVLFKWOLFK�GHU�3ODQXQJ�GHV�0DUNWHV�JDE�HV�PLW�GHP�7/%9�5HJLRQ�1RUG�VFKRQ�$EVWLPPXQJHQ�XQG�HLQHQ�
2UWVWHUPLQ�

'HU�JHSODQWH�0DUNW�VROO�HLQH�*U|�H�YRQ�FD�������Pð 9HUNDXIVIOlFKH�XQG�FD�����.XQGHQSDUNSOlW]H�KDEHQ��(V�
ZLUG�PLW�HLQHU�%HOLHIHUXQJ�YRQ���± ��)DKU]HXJHQ�SUR�7DJ��X�D��/.:�JHUHFKQHW��
'HU�*HOWXQJVEHUHLFK�GHV�YRUKDEHQEH]RJHQHQ�%� 3ODQHV�HUIDVVW�DXI�GHU�JHVDPWHP�/lQJH�GLH�/DQGHVVWUD�H�/�
�����

'HP�YRUKDEHQEH]RJHQHQ�%� 3ODQ�]XU�3ODQXQJ�XQG�(UULFKWXQJ�GHV�('(.$�± 0DUNWHV�NDQQ�XQWHU�%HDFKWXQJ�
GHU�QDFKVWHKHQGHQ�)RUGHUXQJHQ��$XIODJHQ�XQG�+LQZHLVH�YRQ�6HLWHQ�GHU�6WUD�HQEDXYHUZDOWXQJ�]XJHVWLPPW�
ZHUGHQ�

z 0LW�GHU�9HUOHJXQJ�GHU�VWUD�HQUHFKWOLFKHQ�2UWVGXUFKIDKUJUHQ]H�EHILQGHW�VLFK�GHU�JHSODQWH�0DUNW�
LQQHUKDOE�GHU�2UWVGXUFKIDKUW�YRQ�/HQJHQIHOG�XQWHUP�6WHLQ��'LH�2UWVWDIHO�ZLUG�HEHQIDOOV�YHUVHW]W�
'LH�YHUNHKUOLFKH�$QELQGXQJ�LVW�GHPQDFK�QDFK�5$67����]X�SODQHQ�

�������������1DFK��$QJDEHQ�GHV�%HWUHLEHUV�ZLUG�PLW�HLQHU�)UHTXHQWLHUXQJ�YRQ�����ELV�����3.:�WlJOLFK�JHUHFKQHW��
'HU�1DFKZHLV�GHU�(UIRUGHUOLFKNHLW�HLQHV�/LQNVDEELHJHVWUHLIHQV�RGHU�HLQHV�$XIVWHOOEHUHLFKHV�LVW��
�������������HQWVSUHFKHQG�+%6����XQG�5$67�����7DEHOOH����%LOG�����]X�I�KUHQ��,VW�GHU�1DFKZHLV�JUHQ]ZHUWLJ�LVW�
HLQH�YHUSIOLFKWHQGH�(UNOlUXQJ�KLQVLFKWOLFK�GHU�(UULFKWXQJ�HLQHV�/LQNVDEELHJHVWUHLIHQV��$XIVWHOOEHUHLFKHV�DXI�GHU�
/������
�������������LP�%� 3ODQ�XQG�LP�(UVFKOLH�XQJVYHUWUDJ�PLW�GHU�*HPHLQGH�IHVW]XVFKUHLEHQ��*OHLFKHV�JLOW��ZHQQ�DXI�
*UXQG�GHV�8QIDOOJHVFKHKHQV�HLQ�/LQNVDEELHJHVWUHLIHQ�$XIVWHOOEHUHLFK�QRWZHQGLJ�ZLUG�
������������'DI�U�ZLUG�HLQH�5HVHUYHIOlFKH�DXI�GHU�6HLWH�GHV�5DG� �*HKZHJHV�HLQ]XSODQHQ�

������������'LH�9HUNHKUV]DKOHQ�GHU�/������/HQJHQIHOG� !�*HLVPDU�JHPl��69=�������:HJHQ�&RURQD�VROOWHQ����
��GD]X�JHUHFKQHW�ZHUGHQ�

z '79�����������������������������������������������������������������������������������.I]���K
z '79Z��������������������������������������������������������������������������������.I]���K
z 69���������������������������������������������������������������������������������������.I]���K
z %HPHVVXQJVYHUNHKUVVWlUNH�069

{ )DKUWULFKWXQJ�/HQJHQIHOG� !�*HLVPDU����������������������.I]�K
{ )DKUWULFKWXQJ�*HLVPDU� !�/HQJHQIHOG���������������������.I]�K�

z )�U�GLH�(UULFKWXQJ�GHU�3DUNSOlW]H�LVW�GDV�*HOlQGH�DQ]XKHEHQ��'HU�Q|UGOLFKH�6WUD�HQJUDEHQ�VROO�
YHUURKUW�XQG�GLH�(QWZlVVHUXQJ�GHU�6WUD�H�/������ZLUG��EHU�HLQH�%RUGDQODJH�JJI��*RVVH�PLW�
6WUD�HQDEODXIHQ�JHZlKUOHLVWHW�
)�U�GLH�HUIRUGHUOLFKH�$Q]DKO�GHU�6WUD�HQDEOlXIH�LVW�HLQH�ZDVVHUWHFKQLVFKH�%HUHFKQXQJ�HLQ]XUHLFKHQ��
,QVEHVRQGHUH�VLQG�DXFK�.RQWUROOVFKlFKWH�HLQ]XSODQHQ�
'LH�EHVWHKHQGH�6WUD�HQYHUVLFNHUXQJVDQODJH�LVW�JJI��]XU�FN]XEDXHQ�
'LH�%DXODVWJUHQ]H�GHU�/DQGHVVWUD�H�HQGHW�DQ�GHU�$X�HQNDQWH�GHU�%RUGDQODJH�



'LH�=XVWlQGLJNHLW�GHU�9HUURKUXQJ�YHUEOHLEHQGHQ�5DQGVWUHLIHQ��GHUHQ�GHVVHQ�8QWHUKDOWXQJ�(UKDOWXQJ��
5HLQLJXQJ�XVZ��LVW�]ZLVFKHQ�*HPHLQGH�XQG�0DUNWEHWUHLEHU�]X�NOlUHQ��'LHVH�$XIJDEHQ�REOLHJHQ�QLFKW�
GHU�6WUD�HQEDXYHUZDOWXQJ�
'HU�6WUD�HQTXHUVFKQLWW�GDUI��QLFKW�HLQJHHQJW�ZHUGHQ�
'HU�I�U�GLH�(UULFKWXQJ�GHU�3DUNSOlW]H�6W�W]HOHPHQWH�HUIRUGHUOLFKH�)OlFKHQWDXVFK�LVW�QDFK�HLQHU�
NDWDVWHUOLFKHQ�9HUPHVVXQJ�PLW�GHP�7/%9�5HJLRQ�1RUG�GXUFK]XI�KUHQ��'LH�9HUPHVVXQJ�LVW�GXUFK�GHQ�
9RUKDEHQWUlJHU�]X�VHLQHQ�.RVWHQ�]X�EHDXIWUDJHQ��
'HU�9RUKDEHQWUlJHU�YHUSIOLFKWHW�VLFK�GLH�QHX�HQWVWDQGHQHQ�6WUD�HQIOXUVW�FNH�]X�GHQ�GHU]HLWLJHQ�
%RGHQULFKWZHUW��6WDQG�-DQXDU�������DQ�GLH�6WUD�HQEDXYHUZDOWXQJ�]X�YHUNDXIHQ��������]X������(�Pð
XQG��������������XQG�������]X������(�Pð�

'HU�%HSODQXQJ�XQG�EDXOLFKHQ�1XW]XQJ�GHU�VWUD�HQHLJHQHQ�)OlFKHQ�YRU�HLQHU�9HUPHVVXQJ�ZLUG�YRQ�
6HLWHQ�GHU�6WUD�HQEDXYHUZDOWXQJ�]XJHVWLPPW�

z )�U�GLH�$EVFKODJXQJ�GHV�DQIDOOHQGHQ�:DVVHUV��6WUD�HQZDVVHU��$X�HQZDVVHU��JJI��2EHUIOlFKHQZDVVHU�
GHV�0DUNWHV��LQ�GLH�9RUIOXW�GHU�)ULHGD�LVW�HLQ�QHXHU�'XUFKODVV�'1�����LQ�GHU�/������YRUJHVHKHQ��'LH�
8QWHUKDOWXQJ�GHV�]XVlW]OLFKHQ�'XUFKODVV�LVW�GHU�6WUD�HQEDXYHUZDOWXQJ�DE]XO|VHQ�

z )�U�GLH�VLFKHUH�4XHUXQJ�GHU�)X�JlQJHU�LVW�HLQ�)X�JlQJHU�EHUZHJ�HLQ]XSODQHQ��'LH�8QWHUKDOWXQJ�XQG�
GHU�%HWULHE�GHV�)X�JlQJHU�EHUZHJHV�LVW�GHU�6WUD�HQEDXYHUZDOWXQJ�DE]XO|VHQ�

z (LQHU�9HUOlQJHUXQJ�GHV�Q|UGOLFKHQ�*HKZHJHV�HQWODQJ�GHU�)OXUVW�FNH��������������������XQG��������
)OXU���ELV�]XU�)X�JlQJHUUDPSH�YRU�GHP�*HElXGH�ZLUG�]XJHVWLPPW�
'HU�*UDEHQ�LVW�YHUURKUHQ��%RUGDQODJH��JJI��*RVVH�XQG�6WUD�HQDEOlXIH�VLQG�HLQ]XSODQHQ��
'HU�*HOWXQJVEHUHLFK�GHV�%� 3ODQHV�VROOWH�GLHVHQ�%HUHLFK�PLW�HUIDVVHQ�

z 'LH�/DJH�GHU�=XIDKUW��(LQ��$XVIDKUW��LVW�VR�HLQ]XSODQHQ��GDVV�HLQH�RSWLPDOH�6LFKW�JHZlKUOHLVWHW�ZLUG�
6LQG�GXUFK�GLH�*HZlKUOHLVWXQJ�GHU�6LFKWYHUKlOWQLVVH�%lXPH�]X�IlOOHQ��LVW�HLQH�(UVDW]EHSIODQ]XQJ�
HLQ]XSODQHQ��'LHVH�LVW�LP�%� 3ODQ�]X�HUOlXWHUQ�

z 'LH�EHVWHKHQGHQ�=XIDKUWHQ�VLQG�]XU�FN]XEDXHQ�!!!�LP�%� 3ODQ�PLW�HUOlXWHUQ�
z )�U�GLH�/HLWXQJVYHUOHJXQJHQ�LQQHUKDOE�GHU�/������E]Z��LP�1HEHQEHUHLFK�GHU�6WUD�H�LVW�HLQ�$QWUDJ�DXI�
6WUD�HQPLWWEHQXW]XQJ�]X�VWHOOHQ�
'DV�7/%9�5HJLRQ�1RUG�LVW�LP�%DXJHQHKPLJXQJVYHUIDKUHQ�]X�EHWHLOLJHQ��'DV�%DXIHOG�LVW�LP�9RUIHOG�
KLQVLFKWOLFK�GHU�*UDEHQYHUURKUXQJ�DE]XVWHFNHQ�XQG�GHP�7/%9�5HJLRQ�1RUG�DQ]X]HLJHQ�

'HP�7/%9�5HJLRQ�1RUG�VLQG�IROJHQGH�8QWHUODJHQ�]X��EHUJHEHQ�

z (LQ�/DJHSODQ�PLW�DOOHQ�SODQXQJVUHOHYDQWHQ�'HWDLOV��(V�ZLUG�HLQ�$QSDVVXQJVEHUHLFK�YRQ������P�DXI�GHU�
/������JHIRUGHUW�
'LH�=XIDKUW�LVW�VR�HLQ]XSODQHQ��GDVV�GHU�%HJHJQXQJVYHUNHKU�JHZlKUOHLVWHW�ZLUG�XQG�HLQ�
QHEHQHLQDQGHUDXIVWHOOHQ�EHLP�$XVIDKUHQ�DXV�GHP�0DUNWJHOlQGH�QLFKW�P|JOLFK�LVW��JHJHQVHLWLJH�
6LFKWQDKPH���
'LH�JHVRQGHUWH�=XIDKUW�]X�GHQ�3HUVRQDOSDUNSOlW]HQ�PLW�%UHLWHQDQJDEH�LVW�GD]XVWHOOHQ�

z (LQ�(QWZlVVHUXQJVSODQ�PLW�HQWVSUHFKHQGHQ�+|KHQDQJDEHQ�*HOlQGHVFKQLWWHQ
z (LQ�4XHUVFKQLWWVSODQ�PLW�$QJDEH�GHU�$XIEDXGDWHQ�
z 'LH�6FKOHSSNXUYHQQDFKZHLVH�GHV�JU|�WHQ�GLH�=XIDKUW�QXW]HQGHQ�)DKU]HXJ��/LHIHU� /.:�RGHU���
DFKVLJHV�0�OOIDKU]HXJ��I�U�DOOH�)DKUEH]LHKXQJHQ��'DQDFK�EHVWLPPHQ�VLFK�GLH�(FNDXVUXQGXQJHQ�

z 'LH�6LFKWQDFKZHLVH��$QIDKUVLFKW��$QQlKHUXQJVVLFKW��I�U�GLH�=XIDKUW�XQG�GLH�/DJH�GHV�
)X�JlQJHU�EHUZHJHV��VRZLH�=XIDKUW�]X�GHQ�3HUVRQDOSDUNSOlW]HQ�

z (LQ�'HWDLOSODQ�)X�JlQJHU�EHUZHJ��YHUVLHUWHV�3ODQXQJVE�UR��XQG�9HUOlQJHUXQJ�GHV�*HKZHJHV�
z (LQ�'HWDLOSODQ�*UXQGHUZHUE�± 6WUD�H�
z (LQHQ�/HLWXQJVSODQ��LQVEHVRQGHUH�.DQDOEDX
z (LQH�9HUHLQEDUXQJ�I�U�GLH�1XW]XQJ�(UZHUE�GHU�6WUD�HQIOlFKHQ�XQG�GHU�$EO|VXQJ�GHV�'XUFKODVV�XQG�
GHV�)X�JlQJHU�EHUZHJ�XQG�GHU�*UDEHQYHUURKUXQJ�

'LHVH�0DLO�JLOW�DOV�6WHOOXQJQDKPH�LP�5DKPHQ�GHU�%HWHLOLJXQJ�GHU�7UlJHU�|IIHQWOLFKHU�%HODQJH�

0LW�IUHXQGOLFKHQ�*U��HQ�
,P�$XIWUDJ�

,QJULHG�%OHZRQVND�
)DFKNRRUGLQDWRULQ�

7+h5,1*(5�/$1'(6$07�)h5�%$8�81'�9(5.(+5�
5HIHUDW����_�5HJLRQ�1RUG�



sŽŶ͗�d>�s��ŝŵŵĞƌŵĂŶŶ͕�^ƵƐĂŶŶĞ�ф^ƵƐĂŶŶĞ͘�ŝŵŵĞƌŵĂŶŶΛƚůďǀ͘ƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞх�
'ĞƐĞŶĚĞƚ͗��ŝĞŶƐƚĂŐ͕�Ϯϵ͘�:Ƶůŝ�ϮϬϮϱ�Ϭϵ͗ϰϲ
�Ŷ͗�d>�s��ůĞǁŽŶƐŬĂ͕�/ŶŐƌŝĞĚ�ф/ŶŐƌŝĞĚ͘�ůĞǁŽŶƐŬĂΛƚůďǀ͘ƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞх
�Đ͗�d>�s�^ƚĂĐŚŽǁƐŬŝ͕��ŚƌŝƐƚŝŶ�ф�ŚƌŝƐƚŝŶ͘^ƚĂĐŚŽǁƐŬŝΛƚůďǀ͘ƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞх
�ĞƚƌĞĨĨ͗�t'͗��ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƐ��ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶĞƐ�ͣEĞƵďĂƵ��ĚĞŬĂͲDĂƌŬƚ�ͬ��ŵ�,ĞŝŶǌƌĂŝŶ͞�KƌƚƐĐŚĂĨƚ�>ĞŶŐĞŶĨĞůĚ�
ƵŶƚĞƌŵ�^ƚĞŝŶ�ĚĞƌ�>ĂŶĚŐĞŵĞŝŶĚĞ�^ƺĚĞŝĐŚƐĨĞůĚ

,ĂůůŽ�&ƌĂƵ��ůĞǁŽŶƐŬĂ͕

ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ��ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶ�ƺďĞƌŐĞďĞ�ŝĐŚ�/ŚŶĞŶ�ǌƵƌ��ĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ͘�^ŝĞ�ǁĂƌĞŶ�ďĞƌĞŝƚƐ�ŝŶ�sŽƌĂďƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ�
ĚĂǌƵ�ĞŝŶŐĞďƵŶĚĞŶ͘�dĞƌŵŝŶ�ŝƐƚ�ĚĞƌ�Ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϱ
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eMail

Betreff: L 1003 Lengenfeld unterm Stein Neubau eines Edeka -
Marktes

14.10.2025 14:37:57

An: "jens.wegner@intium.de" <jens.wegner@intium.de>
"info@meiplan.de" <info@meiplan.de>

Von: Ingried.Blewonska@tlbv.thueringen.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

vNk 4727103 – nNk 4727105 von ca. Stat. km 0,213 bis ca. Stat. km 0,364 im Zuge der L 1003 innerhalb der 
straßenrechtlichen OD von Lengenfeld unterm Stein.
Flurstücke: u.a. 108/5, 109/1, 110/1, 111/1; 222/7 (Straße); Flur 2, Gemarkung Lengenfeld unterm Stein

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei dem Ortstermin am 07.10.2025 ging es um Abstimmungen, die die Machbarkeit der Errichtung des 
Marktes aus straßenrechtlicher, verkehrsrechtlicher/verkehrstechnischer und 
straßenbautechnischer/entwässerungstechnischer 
Sicht bestätigen.

Dem B-Plan zur Errichtung eines Edeka Marktes innerhalb der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt von 
Lengenfeld unterm Stein kann unter Beachtung der nachstehenden Forderungen, Auflagen und Hinweise 
von Seiten der Straßenbauverwaltung zugestimmt werden.

Dem TLBV Region Nord sind die jeweiligen Planungsunterlagen zu übergeben.
Diese umfassen:

� Einen Lageplan für die Zufahrt zum Markt und für die Unterhaltungszufahrt mit allen 

planungsrelevanten Details.

� Einen Detailplan für die fußläufige Erschließung.

� Einen Detailplan für die Entwässerung, einschließlich wassertechnische Berechnung. Die Darstellung 
des Rückbaus der Versickerungsanlage in der Straße und hinter dem Rad-/Gehweg. Der 
Entwässerungsplan muss auch den Umbau des Querdurchlasses (Ableitung des 

Außengebietswassers) am Wegeflurstück 108/3 , Flur 2, enthalten.

� Die Sichtnachweise und die Schleppkurvennachweise.

� Einen Querschnittsplan und Höhenplan.

� Einen Markierungs- und Beschilderungsplan.

� Einen Grunderwerbsplan für den geplanten Flächenerwerb an der Straße. Der Nutzung der 

straßeneigenen Flurstücke wird zugestimmt.

� Leitungsplan der Versorger und Entsorgungsleitungen

� Eine Vereinbarung hinsichtlich der Planung, Bau, Unterhaltung  und Ablösung des DN 600 innerhalb 
der Straße und innerhalb des Rad/Gehweges usw.

Bei der Erarbeitung der jeweiligen Planungsunterlagen ist folgendes zu beachten.

Straßenrechtliche Forderungen:

� Hinsichtlich der Unterhaltung der Verrohrung und der Mulde ist zwischen der Straßenbauverwaltung, 
der Gemeinde und dem Marktbetreiber eine Vereinbarung zu schließen, da sich die 
Entwässerungsanlage (Verrohrung neben der Straße, die Mulde mit den Straßenabläufen und den 
Kontrollschächten) innerhalb der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt befindet und das überwiegende 

Wasser aus dem Außengebiet und aus dem Markt der Vorflut zugeleitet wird.

� Der Durchlass DN 600 einschließlich Ein- und Auslauf in der Landesstraße und im Rad-/Gehweg ist 
der Straßenbauverwaltung abzulösen. Die Aufnahme des Durchlasses in die Straßendatenbank ist 

kostenpflichtig.

� Die Entfernung des Bewuchses wird zwischen Gemeinde und Marktbetreiber abgestimmt.

� Für Leitungsverlegungen der öffentlichen Versorger/Entsorger ist im TLBV Region Nord ein Antrag 
auf Straßenmitbenutzung zu stellen, wenn in den Bestand der Landesstraße und des Rad-/Gehweges 

eingegriffen werden muss.



� Die Vermessung des Marktes muss auch den Bereich der Landesstraße mit erfassen, um den 
Grunderwerb zu regeln. Die Vermessung ist in Abstimmung mit dem TLBV Region Nord durch den 
Vorhabenträger zu beauftragen. Der Vorhabenträger verpflichtet sich die neu entstandenen 
Straßenflurstücke zu dem derzeitigen Bodenrichtwert (Stand Januar 2025: 108/5 zu 0,79 E/m² und 
109/1; 110/1 und 111/2 zu 25 E/m²) an die Straßenbauverwaltung zu verkaufen. 

� Für eine Baustellenzufahrt ist ein gesonderter Antrag im TLBV Region Nord einzureichen.

� Das TLBV Region Nord ist im Baugenehmigungsverfahren mit zu beteiligen.

� Hinweis: Der Geltungsbereich des B- Planes sollte den gesamten Bereich der Entwässerung bis 
einschließlich der Zuführung in die „Frieda“ enthalten. 

Straßenbautechnische/Entwässerungstechnische Forderungen:
Der Detailplan für die Entwässerung muss enthalten: 

� Die Darstellung der Verrohrung und der Mulde/Straßenabläufe und der Kontrollschächte längs der 
Straße mit Gitter und Sandfang bei den Zufahrten und Umpflasterung der Abläufe. Das Baufeld der 
Verrohrung ist im Vorfeld abzustecken und dem TLBV Region Nord anzuzeigen

Die Lage der Kontrollschächte sind so einzuplanen, dass eine optimale Reinigung möglich ist.

� Die Darstellung des Querdurchlass in der Straße mit Umpflasterung des Ein- und Auslaufs. >>> Der 

Aufbau für die offene Bauweise wird mitgeteilt.

� Die Zufahrt zum Markt ist auf die Notwendigkeit von der Herstellung von Straßenabläufen zu prüfen. 

Der Straße darf durch den >Markt über die Zufahrt kein Wasser zugeführt werden.

� Die bestehende Versickerungsanlage muss auf Grund der Lage der Hauptzufahrt zurückgebaut 
werden. Bestehende Leitungen sind zu verpressen. Die Versickerungsstelle ist mit Erdstoff aufzufüllen.

Verkehrsrechtliche/verkehrstechnische Forderungen:

� Die Sichtfelder sind in der Darstellung der Sichtnachweise nach dem örtlichen Straßenverlauf 

anzupassen.

� Die Ortstafel ist zu versetzen. Der Antrag ist bei der zuständigen Verkehrsbehörde einzureichen.

� Der Fußgängerüberweg kann entfallen.

� Die Lage der Zufahrt wurde nochmals abgestimmt. Für die Zufahrt ist ein Detailplan mit Bemaßung der 
Radien einzureichen. Die Einfassung der Zufahrt mit Borden ist so zu gestalten, dass die 
marktseitigen Borde über die Eckausrundungen bis in die Landesstraße mit Absenker und doppelten 

Bord auf „ Null“ gesetzt werden.

� Eine Markierung innerhalb der Zufahrt als Einfahrt, rechts raus und links raus ist wegen der 
Behinderung der gegenseitigen Sicht nicht zulässig. 

� Die Leitpfosten können ggf. verbleiben. Eine Stationierung auf den Leitpfosten ist zu prüfen.

� Der Mitarbeiterparkplatz entfällt. Die geplante Zufahrt wird eine Unterhaltungszufahrt, die mit einer 
abgesenkten Bordanlage und Borde auf „Null“ herzustellen ist. Die ersten 15 m sind bituminös als 

Trag-/Deckschicht herzustellen.

� Eine Negativbeschilderung für beide Zufahrten ist erforderlich.

� Im Detailplan der Querungsstelle für Fußgänger und Radfahrer sind die taktilen Elemente beidseitig 
darzustellen. Hinweis: Das Auffindefeld darf nicht in den Rad-/Gehweg hineinragen.

Diese Mail gilt als Stellungnahme zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im B- Planverfahren.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Ingried Blewonska 
Fachkoordinatorin 

THÜRINGER LANDESAMT FÜR BAU UND VERKEHR 
Referat 43 | Region Nord 
Postanschrift: Hallesche Straße 15 / 16 | 99085 Erfurt | Germany 
Besucheranschrift: Siemensstraße 12 | 37327 Leinefelde-Worbis | Germany 
Tel.: +49 361 57-4174411 | Fax: +49 361 57-4174402 
https://bau-verkehr.thueringen.de ∙ ingried.blewonska@tlbv.thueringen.de

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr finden Sie im Internet 
unter https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz . Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 





Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena  
 

  

Wir bitten um Beachtung!  

Briefsendungen senden Sie bitte ausschließlich an die zentrale Postanschrift:  

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena 

Die Adressen der Zweigstellen stehen Ihnen für Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfügung. 

 

 
 

Ihr/-e Ansprechpartner/-in: 

 

Durchwahl: 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen: 

 

Ihre Nachricht vom: 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtplanungsbüro 

Meißner & Dumjahn 

Käthe-Kollwitz-Str. 9  

99734 Nordhausen 

 

Ausschließlich per Mail 

 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-Markt / Am Heinz-

rain“ Ortschaft Lengenfeld unterm Stein der Landgemeinde Südeichs-

feld im Landkreis Unstrut-Hainich 

 

Beteiligung Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB 

Frist zur Stellungnahme: 01. September 2025 

 

Stellungnahme Träger öffentlicher Belange - Landwirtschaft und Agrar-

struktur 

 

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR), 

Referat 42, Zweigstelle Bad Frankenhausen wurde mit dem Schreiben vom 29. 

Juli 2025 nach § 4 (1) BauGB zur Stellungnahme aufgefordert.  

 

In der Landgemeinde Südeichsfeld, in der Ortschaft Lengenfeld unterm Stein, 

plant die Edeka Handelsgesellschaft Hessenring mbH die Ansiedlung eines Le-

bensmittelvollsortimenters. Vorgesehen seien eine Verkaufsfläche von ca. 

1.500 m² für Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke) und ein Backshop 

mit Kaffeeausschank mit ca. 70 m². Ziel des in Rede stehenden Bebauungspla-

nes sei es, durch die Neuansiedlung eines Edeka-Marktes die Lebensmittelver-

sorgung im Grundversorgungsbereich der Landgemeinde Südeichsfeld zu si-

chern und zu gewährleisten. 

 

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Teil der Ortslage Lengenfeld unterm 

Stein und weist eine Gesamtbruttofläche von ca. 10.905 m2 auf. Es handelt sich 

bei dem Geltungsbereich nicht um landwirtschaftliche Nutzfläche, die über die 

EU-Agrarsubvention gefördert werden. Sie befindet sich nicht in einem Vor-

rang- bzw. Vorbehaltsgebiet der Landwirtschaft, das durch den Regionalplan 

Nordthüringen (RP NT) ausgewiesen wird. Die Nutzungseignungsklasse ist 

nicht bewertet. Die Flächen des Plangebietes befinden sich planungsrechtlich 

derzeit im Außenbereich gem. § 35 BauGB. 

 

Die Belange der Agrarstruktur sind im vorliegenden Planbereich nicht be-

troffen. 

 

 

 

 

Stefanie Thurm 

 
 

Telefon +49 (361) 57-4136149 

Telefax +49 (361) 57-4136299 

 

Stefanie.Thurm@ 

tlllr.thueringen.de 

 

 

 

 

29.07.2025 

 

 

5030-R42-4621/428-

53263/2025 

 

Bad Frankenhausen  

 
 

30.07.2025 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum Datenschutz: 

www.tlllr.thueringen.de/datenschutz 

  

Anschrift für Besuche  
und Warensendungen: 

Zweigstelle Bad 
Frankenhausen 
Kyffhäuserstraße 44  
06567 Bad Frankenhausen 

 

Thüringer Landesamt für  

Landwirtschaft und  

Ländlichen Raum (TLLLR) 

 

Umsatzsteuer-IdNr.: DE150546624 

Leitweg-ID E-Rechnung: 

16909051-0001-89 

(https:\\xRechnung-bdr.de) 

poststelle@tlllr.thueringen.de 

www.tlllr.thueringen.de 

Naumburger Str. 98 

07743 Jena 

Telefon  +49 (361) 57 4041-000 

Telefax  +49 (361) 57 4041-390 

 

http://www.tlllr.thueringen.de/datenschutz
https://xrechnung-bdr.de/
mailto:poststelle@tlllr.thueringen.de
http://www.tlllr.thueringen.de/


 

 

Um das erforderliche Planungsrecht zur Realisierung des geplanten Vorhabens zu schaffen, sei 

als Art der baulichen Nutzung im Bebauungsplan ein sonstiges Sondergebiet für großflächigen 

Einzelhandel gemäß § 11 (3) Nr. 2 BauNVO festgesetzt worden. Grundsätzlich gilt, dass nach § 

8 Abs. 2 BauGB der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist. Die Land-

gemeinde Südeichsfeld besitzt noch keinen wirksamen Flächennutzungsplan. Das Baugesetz-

buch eröffnet den Gemeinden diese Möglichkeit, einen Bebauungsplan aufzustellen, bevor der 

Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn der Bebau-

ungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde nicht entgegenstehen 

wird. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der in Rede stehende Bebauungsplan 

der künftigen städtebaulichen Entwicklung der Landgemeinde Südeichsfeld nicht entgegenstehen 

wird und die städtebaulich geordnete Entwicklung gemäß § 1 (3) BauGB nachhaltig gesichert 

werden kann. 

 

Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen könne davon ausgegangen werden, dass durch 

den Neubau des Lebensmittelmarktes die Grundversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs ge-

sichert werde und keine wesentlich veränderten raumordnerischen und städtebaulichen Auswir-

kungen zu erwarten seien. 

 

Grünordnerische Festsetzungen: 

 

Im Rahmen des Vorentwurfs sei für den Bebauungsplan „Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“ 

vorerst nur folgende grünordnerische / landschaftspflegerische Festsetzung getroffen worden:  

 

„Innerhalb der Umgrenzung für Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft mit der Bezeichnung M1 ist der vorhandenen Gehölzbestand zu erhalten, 

zu pflegen und ab Abgang zu ersetzen. Des Weiteren ist das Anlegen einer naturbelassenen 

Versickerungsmulde zulässig.“ 

 

Im weiteren Planverfahren werde eine Umweltprüfung durchgeführt und deren Ergebnisse im Um-

weltbericht ausgewertet. 

 

Wir erheben folgende Forderungen: 

 

- Eine konkrete Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist dem TLLLR, Ref. 42 im weiteren 

Verfahren vorzulegen. 

 

- Die Baugrenze bzw. der räumliche Geltungsbereich ist einzuhalten.  

 

- Der Schutz des Mutterbodens und das Minimierungsgebot gemäß §§ 1a, 202 BauGB und 

§§ 1 und 2 BBodSchG sind zu beachten. 

 

Hinweise:  

 

- Die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind möglichst außerhalb der land-

wirtschaftlichen Nutzflächen zu planen. Es soll vielmehr auf andere Möglichkeiten wie z. 

B. auf Renaturierung nicht mehr genutzter Altstandorte, Rückbaumaßnahmen von Hoch-

bauten und Flächenentsiegelung, auf Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie zu-

rückgegriffen werden. Landwirtschaftliche Splitterflächen können in dem Fall in Anspruch 

genommen werden, wenn die oben genannten Möglichkeiten nicht realisierbar sind. 

 

 

- Bei vorgesehenen Anpflanzungen ist das Thüringer Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) 

zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, damit angrenzende landwirtschaftliche 

Nutzflächen nicht beeinträchtigt werden. 

 



 

- Die Pflege ist dauerhaft nach Bedarf durchzuführen. 

 

- Sollten sich durch die Behördenbeteiligung im Bauleitverfahren zusätzliche/andere Kom-

pensationsansprüche ergeben, sind wir gemäß § 6 (3) Thüringer Naturschutzgesetz (Thür-

NatG) erneut zu beteiligen.  

 

Die gesetzlichen Grundlagen dazu bilden das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG); Bauge-
setzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Thüringer Naturschutzgesetz (Thür-
NatG), der Regionalplan Nordthüringen (RP NT) und das Thüringer Nachbarrechtsgesetz. 

 

Das TLLLR, Ref. 42 Zweigstelle Bad Frankenhausen ist erneut zu beteiligen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Stefanie Thurm 

Sachbearbeiterin 

 (ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 

 

 

 

   



eMail

Betreff: WG: Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau 
Edeka-Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld 
unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

29.07.2025 13:36:37

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: Roland.Kley@forst.thueringen.de
Priorität: Normal
Anhänge: 2

01 Entwurf Edeka-Markt LuSt 2025-
07-21.pdf 

1.058.899 
Bytes

29.07.2025 
13:36:34

02 Begründung Edeka-Markt LuSt.pdf 
1.245.151 

Bytes
29.07.2025 

13:36:36

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind nicht zuständig sondern das Forstamt Heiligenstadt.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag  

Roland Kley 

Thüringer Forstamt Hainich-Werratal       
Bahnhofstraße 76        
99831 Creuzburg   

Tel.: +49 36926 710012 | Fax: +49 36926 7100 - 20 
Mobil: +49 175 7219406  
roland.kley@forst.thueringen.de     
-------------------------------------------------------------------------------
------
ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts    
Hallesche Straße 20 | 99085 Erfurt  
Eingetragen beim Amtsgericht Jena, HRA 503042   
www.thueringenforst.de | www.thueringen.de      
Verwaltungsratsvorsitzender: Minister Tilo Kummer     
Vorstand: Dipl.-Forsting. Volker Gebhardt, Dipl.-Forstwirt Jörn Heinrich 
Ripken           

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, dem Zweck der   
Datenverarbeitung, zu Ihren Rechten sowie Kontaktdaten für weitere Fragen zum 
Datenschutz finden Sie im Internet unter www.thueringenforst.de/datenschutz.  
Alternativ kontaktieren Sie uns über die Kontaktdaten unserer Zentrale oder 
per                 
Mail an datenschutz@forst.thueringen.de.  
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: FORST Hainich-Werratal, Forstamt 
Gesendet: Dienstag, 29. Juli 2025 13:15
An: FORST Kley, Roland <Roland.Kley@forst.thueringen.de>; FORST Fritzlar, Dirk 
<Dirk.Fritzlar@forst.thueringen.de>; FORST Hartung, Ronald 
<Ronald.Hartung@forst.thueringen.de>
Betreff: WG: Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-Markt / Am 
Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

290

29.07.2025

info@meiplan.de

Mail



eMail

Betreff: Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-
Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld unterm 
Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

15.08.2025 08:56:15

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: juliane.bemmlott@guv-lfr.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Frau Claus,

bezugnehmen zu dem oben genannten Projekt ist der GUV Leine/Frieda/Rosoppe nicht betroffen.
Das Plangebiet tangiert keine Gewässer II. Ordnung. 

Mit freundlichen Grüßen

Juliane Bemmlott, M. Sc.
Verbandsingenieurin

Tel.: 03606 5075813 • web: www.guv-lfr.de   • 

mail: Juliane.Bemmlott@guv-lfr.de

GEWÄSSERUNTERHALTUNGSVERBAND LEINE/FRIEDA/ROSOPPE

Dingelstädter Straße 51 b

37308 Heiligenstadt



eMail

Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau 
Edeka-Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld 
unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

31.07.2025 10:53:56

An: "info@lg-suedeichsfeld.de" <info@lg-
suedeichsfeld.de>

Von: lydia.mikolajczak@guv-hoersel-nesse.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Frau Claus,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage und die Beteiligung unseres GUV im Rahmen des Verfahrens.
Das Vorhaben befindet sich außerhalb des Verbandsgebietes des 
Gewässerunterhaltungsverbands Hörsel/Nesse.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Lydia Mikolajczak

-Verbandsingenieurin-

Gewässerunterhaltungsverband Hörsel/Nesse                   

OT Schönau v.d. Walde                                                           

Ortsstraße 10                             

99887 Georgenthal 

Fon: 036253-260790

Mail: info@guv-hoersel-nesse.de

Web: www.guv-hoersel-nesse.de

Verbandsvorsteher:           Ulf Zillmann

Stellvertreter:                      Maik Klotzbach

Geschäftsführer:                 Bert Schwachheim 

Diese Nachricht ist vertraulich. Sie ist ausschließlich für den im Adressfeld ausgewiesenen Adressaten bestimmt. 
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eMail

Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau 
Edeka-Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld 
unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

29.07.2025 14:02:30

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: info@wlv-helmsdorf.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Frau Claus,

wir sind dort nicht der zuständige Wasserversorger.

Bitte wenden Sie sich an den Obereichsfeldischen Wasserleitungsverband in Großbartloff.

mit freundlichen Grüßen

Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf

Helmsdorf 

An der Hauptstraße 3

37351 Dingelstädt

Telefon: 03 60 75 / 3 10 33

Fax: 03 60 75 / 3 10 34

Email: info@wlv-helmsdorf.de

Web: http://wlv-helmsdorf.de

Bitte nutzen Sie die E-Mail-Verbindung mit uns ausschließlich zum Informationsaustausch. Der Inhalt dieser 

Nachricht ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt. Jede Form der Kenntnisnahme 

oder Weitergabe durch Dritte ist unzulässig. 

Sollte diese Nachricht nicht für Sie bestimmt sein, so bitten wir Sie, sich mit uns per E-Mail oder telefonisch in 

Verbindung zu setzen. 

Dieser Kommunikationsweg steht ausschließlich für Verwaltungsangelegenheiten zur Verfügung. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel Verfahrensanträge (wie z.Bsp. 
Widersprüche, erforderliche Stellungnahmen unseres Verbandes usw.) nicht wirksam eingereicht werden 

können. Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden Schriftsatz enthalten, ist eine Wiederholung der 

Übermittlung mittels Telefax oder auf dem Postweg erforderlich. 

Durch eine Übermittlung auf diesem Kommunikationsweg können keine Fristen gewahrt werden!
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Von: Juliane Volkmann <j.volkmann@lg-suedeichsfeld.de> 

Gesendet: Dienstag, 29. Juli 2025 11:34

An: Uwe Forkel <u.forkel@lg-suedeichsfeld.de>

Betreff: WG: Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld 

unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

Posteingang..

Von: Jagemann, Markus <Markus.Jagemann@ew-netz.de> 

Gesendet: Dienstag, 29. Juli 2025 10:55

An: Juliane Volkmann <j.volkmann@lg-suedeichsfeld.de>

Betreff: WG: Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld 

unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihre E-Mail vom 29. Juli 2025 und teilen Ihnen mit, dass im Bereich der 
Planungen Gasleitungen vorhanden sind. 

Bezug nehmend auf die o. g. Maßnahme senden wir Ihnen folgende Unterlagen zu Ihrer Verwendung:

Bestandspläne-Nr.: ON Lengenfeld unterm Stein     472 D03-D04

Die Ihnen gesandten Unterlagen geben die Lage unserer Versorgungsleitungen zum Herstellungszeitpunkt 
wieder. 

Die von uns erteilten Angaben können sich nach Herstellung der Versorgungsleitungen durch Umstände, die 
wir nicht beeinflussen können, verändert haben, daher übernehmen wir keine Gewähr für die aktuelle 
Richtigkeit dieser Eintragungen.

So können insbesondere angegebene Entfernungen zu Bezugspunkten (Grenzsteine, Gebäudeecken o. Ä.) 
infolge von Neumarkung, Neubau usw. von den heutigen tatsächlichen Entfernungen deutlich abweichen. 
Nicht ausgeschlossen sind auch Änderungen der Tiefenlage gegenüber dem Herstellungszeitpunkt durch 
Abgrabungen oder Aufschüttungen.

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die Unterlagen ausschließlich für Planungen bestimmt sind und 
nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen.

Für die digitalen Daten wird keinerlei Gewähr übernommen! 

Die digitalen Daten sind unbedingt anhand der übersandten Bestandspläne zu kontrollieren! 

Eventuell vorhandene Höhenangaben an den Punkten sind nicht zu übernehmen! 

Die gesandten Unterlagen dienen nur zur Planung in Ihrem Hause! 

Eine Weitergabe an Dritte bzw. die Veröffentlichung bedarf der gesonderten Zustimmung der EW 
Eichsfeldgas GmbH! 

Die Übernahme der digitalen Daten geschieht auf eigene Verantwortung! 

Bei Ausführung der Tiefbauarbeiten (auch bei Vorabschachtungen) ist von der ausführenden Firma unbedingt 
eine Leitungsauskunft bei uns einzuholen.

Die Planung der o. g. Baumaßnahme muss so erfolgen, dass Umlegungen unserer Gasleitungen vermieden 
werden. 



Unsere Erdgasleitungen sind bei Ausführung der Bauarbeiten, gemäß den Regeln der Technik, entsprechend 
zu sichern. Ein Mindestabstand von 0,40 m anderer Versorgungsleitungen zu unserer MD-Gasleitung ist 
einzuhalten. 

Damit eine Beschädigung unserer Anlagen ausgeschlossen werden kann, sind Pressungen bzw. 
Spülbohrungen im Bereich unserer Gasleitungen nicht statthaft.

Wir weisen darauf hin, dass bei Bepflanzung ein Abstand von 2,50 m zu unseren Versorgungsanlagen 
einzuhalten ist. 

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Jagemann

EW Eichsfeldgas GmbH
Worbis Hausener Weg 32
37339 Leinefelde – Worbis
Telefon: 036074 384-71
Telefax: 036074 384-12 
Mobil: 0170 7916611
markus.jagemann@ew-netz.de
www.ew-eichsfeldgas.de

EW Eichsfeldgas GmbH; Sitz: Leinefelde-Worbis; Amtsgericht Jena HRB 401137
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Ulrich Gabel, Dipl.-Ing. Dirk Nehrkorn
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Landrätin Dr. Marion Frant

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene 
Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, 
Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail 
in Verbindung zu setzen und anschließend diese E-Mail inklusive aller evtl. Anhänge zu löschen.



eMail

Betreff: [sign] WG: Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau 
Edeka-Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld 
unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

29.07.2025 09:32:01

An: info@meiplan.de
Von: funkbetreiberauskunft@BNetzA.DE
Priorität: Normal
Anhänge: 2

01 Entwurf Edeka-Markt LuSt 2025-

07-21.pdf 

1.058.899 

Bytes

29.07.2025 

09:31:58

02 Begründung Edeka-Markt LuSt.pdf 
1.245.151 

Bytes

29.07.2025 

09:32:01

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Da eine Betroffenheit des Richtfunks durch die Planung unwahrscheinlich ist, erfolgt unsererseits 
keine weitere Bewertung. Ein möglicher Grund dafür ist:

1.            Die Baumaßnahme weist eine geringe Bauhöhe auf. Es handelt sich dabei um einen 
Bebauungsplan mit einer Bauhöhe von unter 20 Meter bzw. um eine Planung einer Solar- / 
Photovoltaik-Freifläche. Eine Richtfunk-Untersuchung zu solchen Planungen ist nicht erforderlich.

2.            Entweder ist die Bauhöhe unbekannt oder es handelt sich um eine Maßnahme mit einer 
unveränderten Bauhöhe. Zum Beispiel: Flurbereinigung, Landschafts- / Naturschutz, unterirdische 
Leitung oder Aufhebungsverfahren.

3.            Flächennutzungspläne, Regionalpläne, Raumordnungspläne oder Entwicklungsprogramme 
sind planungsrechtliche Maßnahmen, die sich in einem früheren Planungsstadium befinden. Im 
nachgelagerten Verfahren wird konkrete Baumaßnahme erneut angefragt.

Bitte beachten Sie die Zuständigkeitstrennung bei der Bundesnetzagentur.

Für Planungs- oder Genehmigungsverfahren:
----------------------------------------------
Zukünftig richten Sie bitte Ihre Anfragen zu Planungs- oder Genehmigungsverfahren an die 
zuständige Stelle unter folgender Adresse: 
Bundesnetzagentur, Referat 814, Postfach 80 01, 53105 Bonn oder 
unter der E-Mail-Adresse: verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de
Weitere Information entnehmen Sie bitte dem Link unter: 
www.netzausbau.de/Wissen/InformierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de

Für eine Funkbetreiberauskunft vom Referat 226:
--------------------------------------------------
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Funkbetreiberauskunft (u. a. Richtfunk) gesondert per E-
Mail an funkbetreiberauskunft@bnetza.de anzufragen. 

Dafür schicken Sie uns das vollständig ausgefüllte Formular (als Anhang per E-Mail), welches Sie 
unter folgendem Link finden: 
www.bnetza.de/648280
Wichtig: Wir haben das Formular aktualisiert. Bitte verwenden Sie die aktuelle Version V 3-2.

Für eine Funkbetreiberauskunft ist die Angabe der Koordinaten zwingend erforderlich. Hierzu können 
Sie sich auch an den Planungsträger wenden. 

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag



Team Funkbetreiberauskunft
_____________________________
Referat 226 
Richtfunk, Campusnetze, Flug- und Seefunk
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin
Telefon: 030 22480-439
E-Mail: funkbetreiberauskunft@bnetza.de
www.bundesnetzagentur.de/funkbetreiberauskunft

Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz

Von: info@meiplan.de <info@meiplan.de> 

Gesendet: Dienstag, 29. Juli 2025 08:19

An: U. Forkel <u.forkel@lg-suedeichsfeld.de>; Heli Pischel <heli.pischel@edeka.de>; Stadtplanungsbro 

Mei◌,r & Dumjahn <info@meiplan.de>

Cc: TLVwA <bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de>; poststelle@uh-kreis.de; poststelle.leinefelde-

worbis@tlbg.thueringen.de; Uwe Bernert <poststelle43@tlbv.thueringen.de>; post.mhl@tlllr.thueringen.de; 

forstamt.hainich-werratal@forst.thueringen.de; forstamt.heiligenstadt@forst.thueringen.de; info@guv-

lfr.de; info@guv-obere-unstrut-notter.de; info@guv-hoersel-nesse.de; info@abfallwirtschaft-uhk.de; 

info@wlv-helmsdorf.de; info@oewlv.de; info@ew-netz.de; eichsfeldgas@ew-netz.de; funkbetreiberauskunft 

<funkbetreiberauskunft@BNetzA.DE>; Stellungnahmen-pti22-erfurt@telekom.de; TB TLUBN <post-

toeb@tlubn.thueringen.de>; post.erfurt@tlda.thueringen.de; info@erfurt.ihk.de; info@dingelstaedt.de; 

info@muehlhausen.de; post@wanfried.de; info@westerwald-obereichsfeld.de; poststelle@ershausen-

geismar.de; post@treffurt.de; info@gemeinde-vogtei.de; info@vg-hainich-werratal.de

Betreff: Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld 

unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld unterm 
Stein der Landgemeinde Südeichsfeld;
hier:     Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. Planverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landgemeinde Südeichsfeld beabsichtigt, den o.a. Bauleitplan aufzustellen. Die Vorbereitung und 
Durchführung der dazu erforderlichen Verfahrensschritte des Planverfahrens wurden gemäß § 4b BauGB dem 
Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR in Nordhausen übertragen.

Gemäß § 4a (4) BauGB werden die Planunterlagen für die Öffentlichkeit vom 25.08.2025 bis zum 30.09.2025 
auf der Internetseite der Landgemeinde Südeichsfeld unter

https://www.lg-suedeichsfeld.de/
als Download bereitgestellt.

Durch die vorgesehene Beteiligung gemäß § 4 (1) / § 2 (2) BauGB wird Ihnen bereits heute im Rahmen Ihrer 
Zuständigkeit die Gelegenheit zur Stellungnahme zum o.a. konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der 
Stellungnahme ist es, der Landgemeinde Südeichsfeld alle notwendigen Informationen für ein sachgerechtes 
und optimales Planungsergebnis zu verschaffen.

Alle erforderlichen Planunterlagen entnehmen Sie bitte aus dem Anhang dieser E-Mail. 

Ihre Rückantwort an die Landgemeinde Südeichsfeld senden Sie bitte bis zum 01.09.2025 per E-Mail an 
info@lg-suedeichsfeld.de oder info@meiplan.de . 

Außerdem können Sie Stellungnahmen auch schriftlich an die Landgemeinde Südeichsfeld, Diensstelle 
Heyerode, Hauptstraße 22, 99988 Heyerode senden.



















Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, Petersberg 12, 99084 Erfurt 

 

 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Dr. Daniel Scherf 
 
Durchwahl 
Telefon +49 (361) 57-3223 382 
Telefax +49361 57322 3391 
 
E-Mail 
Daniel.Scherf@ 
tlda.thueringen.de 
 

Ihr Zeichen: 

 

 

Ihre Nachricht vom: 

29.07.2025 

 
Unser Zeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
5060-VZ 
-4621/236-1-20347/2025 
 
Erfurt, den 12.08.2025 

info@meiplan.de 

 

Stadtplanung Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe Kollwitz Str 9 

99734 Nordhausen 

 

 

 

 

 

 

Lengenfeld unterm Stein BPlan „Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“, 

Entwurf 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen o. g. Vorhaben bestehen seitens der Abteilung Bodendenkmalpflege 

des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie keine 

grundsätzlichen Einwände. Das Baufeld liegt jedoch in unmittelbarer Nähe 

der Wüstung Clywenrode (Bodendenkmal). Es muss daher mit dem Vorhan-

densein weiterer, bislang unentdeckter Bodendenkmale gemäß § 2 Ziff. 7 - 

ThürDschG gerechnet werden.  

Um eine denkmalfachliche Begleitung des Vorhabens durchführen zu kön-

nen, ist dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, 

Abteilung Bodendenkmalpflege, der Termin für den Beginn der geplanten 

Erdarbeiten zwei Wochen im Voraus anzuzeigen.   

Diese Forderung ist gemäß § 12 Ziff. 2 ThürDschG als Auflage der denkmal-

schutzrechtlichen Erlaubnis aufzunehmen. 

Die Belange des FB Bau- und Kunstdenkmalpflege des TLDA sind nicht be-

troffen. 

Bitte ändern Sie die Hinweise zu denkmalpflegerischen Belangen entspre-

chend des o. g. Sachverhaltes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Dr. Daniel Scherf   Verteiler: 

FB Archäologische Denkmalpflege  LRA Unstrut-Hainich-Kreis 

      Untere Denkmalschutzbehörde 

      e.matzdorff@uh-kreis.de 

 

 
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt) 

 

mailto:e.matzdorff@uh-kreis.de


 

Industrie- und Handelskammer Erfurt 

Postfach 90 01 55, 99104 Erfurt / Büroanschrift Arnstädter Straße 34 / 99096 Erfurt 

Tel.: 0361 3484-0 / E-Mail: info@erfurt.ihk.de / Internet: ihk.de/erfurt 

Volksbank Thüringen Mitte eG / IBAN: DE80 8409 4814 5500 1630 07 / BIC: GENODEF1SHL 

Commerzbank / IBAN: DE95 8204 0000 0117 8888 00 / BIC: COBADEFFXXX 

Postbank Berlin / IBAN: DE18 1001 0010 0698 9311 09 / BIC: PBNKDEFF 

Sparkasse Mittelthüringen / IBAN: DE67 8205 1000 0130 0573 04 / BIC: HELADEF1WEM 
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Unternehmensförderung 
 

 

 

 
IHK Erfurt / Arnstädter Str. 34 / 99096 Erfurt  Ihr Zeichen/Ihre Nachricht:  

      

 

Ihr Ansprechpartner:  

Ramona Allerdings  

 

Telefon: 0361 3484-202 

 

E-Mail: allerdings@erfurt.ihk.de 

Internet: ihk.de/erfurt 

 

 

Erfurt, 2. September 2025 

 

Per Mail an:  
info@meiplan 
 
Isabelle Claus 
Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 
 

Bebauungsplan Ortschaft Lengenfeld unterm Stein 
„Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“ 
 

 

Sehr geehrte Frau Claus, 

 

die IHK Erfurt begrüßt grundsätzlich die Bemühungen der Gemeinde, die wohnortnahe Versorgung ih-

rer Bürgerinnen und Bürger zu sichern. In der Landgemeinde mit neun Ortsteilen besteht bislang kein 

Vollsortimenter. Wir bewerten jedoch die Ausgestaltung des Vorhabens sowie die Anbindung des Stan-

dortes kritisch. Hier sehen wir Nachbesserungsbedarf, um die langfristige Tragfähigkeit und Akzeptanz 

des Projektes zu sichern. 

 

1. Sortiment und Auswirkungen auf die Nahversorgung 

Der vorgesehene Vollsortimenter wird positiv bewertet, da er die Versorgungssituation in der Ge-

meinde verbessert.  

Ablehnend steht die IHK jedoch dem geplanten Backshop gegenüber. In nahezu allen Ortsteilen beste-

hen Bäckereien, die einen wichtigen Beitrag zur Nahversorgung und zur lokalen Wertschöpfung leisten. 

Eine zusätzliche Konkurrenz in peripherer Lage gefährdet diese Strukturen. 

2. Standort und Erreichbarkeit 

Der Markt wird auf einer Freifläche am Ortsrand geplant. Damit ist er primär für den motorisierten Indi-

vidualverkehr ausgerichtet und berücksichtigt die Bedürfnisse eines großen Teils der Bevölkerung nicht 

ausreichend. 

Wir hinterfragen die Aussage einer „sehr guten“ Erreichbarkeit für „weniger mobile Bevölkerungsgrup-

pen“ (S. 12 der Begründung). Unter der Woche besteht zwar eine Anbindung an den öffentlichen Per-

sonennahverkehr, am Wochenende verkehren jedoch lediglich Rufbusse, die zudem im Voraus ange-

meldet werden müssen. Für spontane Einkäufe ist der Markt somit faktisch nicht mit dem ÖPNV er-

reichbar. Hinzu kommt, dass bislang ein durchgehender Gehweg zur bestehenden Bushaltestelle fehlt. 

Die IHK empfiehlt daher, die Bushaltestelle unmittelbar an den Markt zu verlegen und zugleich eine si-

chere Querungsmöglichkeit zu schaffen. Weiterhin plädieren wir für eine durchgängige und sichere An-

bindung für den Fuß- und Radverkehr, auch in Richtung des nahegelegenen Pflegeheims sowie zu den 

Nachbarortschaften. Für Radfahrer sollten Abstellanlagen in ausreichender Zahl, überdacht und in guter 

Qualität vorgesehen werden. 
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3. Flächen- und Nachhaltigkeitsaspekte 

Da der Markt auf einer bislang unversiegelten Fläche am Ortsrand geplant ist, sollte die Gemeinde auf 

eine nachhaltige Ausgestaltung des Vorhabens achten. Aus Sicht der IHK gehören dazu insbesondere 

die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen, die Begrünung der Stellplätze sowie 

Maßnahmen zur Regenwasserversickerung. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

Ramona Allerdings 

Raumordnung | Verkehr | Bau 

 

 

 



STADT
DINGELSTÄDT

Stadt Dingelstädt • Dingelstädt • Geschwister-Scholl-Straße 28 • 37351 Stadt Dingelstädt

Landgemeinde Südeichsfeld
Dienststelle Heyerode
Hauptstraße 22
99988 Heyerode
nur per E-Mail:infogtg-suedeichsfeld.de

Amt: Bauamt

Bearbeiter: Frau Volkmann

Telefon: 036075 / 34600

Telefax:

E-Mail: bauamt@dingelstaedt.de

Datum: 07.08.2025

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom: E-Mail vom 29.07.2025 Unser Zeichen / Unsere Nachricht vom: LUH/SAV

250806 StN Stadt Dingelstädt zu B-Plan Neubau Edeka-

Markt-Am Heinzrain-Ortschaft Lengenfeld unterm Stein

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Betange gemäß § 4 (1) BauGB sowie
der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB
Hier: Aufstettung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain" Ortschaft
Lengenfeld unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vortiegenden Untertagen des Vorentwurfes zu o.g. Bebauungsplan wurden von uns geprüft.
Folgende Hinweise und Forderungen sind zu berücksichtigen:

1. x Keine Anregungen oder Bedenken

2. o Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher
Regetungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. in der Abwägung nicht
überwunden werden können
(bitte alle 3 Rubriken ausfüllen)

a) Einwendungen
b) Rechtsgrundtage
c) Möglichkeiten der Überwindung

(z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

3. o Fachtiche Stellungnahme

o Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Ptan
berühren können, mit Angabe des Sachstands

o Sonstige fachtichen Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu
dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweits mit Begründung

und ggf. Rechtsgrundlage

Mit freundlichen Grüßen,

Lukas Hartung
Bauamtsteiter

Stadt Dingetstädt

Dingelstädt
Geschwister-Scholl-Straße 28
37351 Stadt Dingelstädt

info@dingelstaedt.de

www.dingelstaedt.de

Leitweg-ID: 16061118-0001-49

Bankverbindungen:

DKB Deutsche Kreditbank AG
BIC: BYLADEM1001
IBAN: DE86 1203 0000 0000 9241 59

Kreissparkasse Eichsfeld

BIC: HELADEF1EIC
IBAN: DE59 8205 7070 0400 0004 66





 

Verwaltungsgemeinschaft Sprechzeiten:  Bankverbindung: IBAN: 

Westerwald-Obereichsfeld Mo, Di, Do, Fr 09:00 – 12:00 Uhr Kreissparkasse Eichsfeld DE80 8205 7070 0420 0007 12 

Neue Straße 16 Do: 09:00 – 12:00 Uhr Konto Nr. 420 000 712 BIC: 

37359 Küllstedt  14:30 – 17:30 Uhr BLZ: 820 570 70 HELADEF1EIC 

 

Verwaltungsgemeinschaft 

"Westerwald - Obereichsfeld" 

- Der Gemeinschaftsvorsitzende - 
Mitgliedsgemeinden: Büttstedt, Effelder, Großbartloff, Küllstedt, Wachstedt 

 
im Auftrag der Gemeinden Effelder und Großbartloff 

 
Verwaltungsgemeinschaft 
"Westerwald - Obereichsfeld", Neue Straße 16, 37359 Küllstedt 
 

 
 
 
 
 
 
 
Datum und Zeichen Ihres Schreibens 

__   29.07.2025 
 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung § 4 (1) / § 2 (2) BauGB 
- Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“ Ortschaft Lengenfeld unterm 
Stein der Landgemeinde Südeichsfeld“ - 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die vorliegenden Unterlagen zur o. g. Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Edeka-Markt / Am Heinzrain“ 
Ortschaft Lengenfeld unterm Stein der Landgemeinde Südeichsfeld“, wurden von uns geprüft. 
 
Von Seiten der Gemeinden Effelder und Großbartloff bestehen keine Einwände bzw. Bedenken gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplanes. Eigene Belange der Gemeinden Effelder und Großbartloff werden durch die 
Planung nicht berührt. 
 
Wir wünschen bei der Realisierung viel Erfolg. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

 
André Knobel 
VG Westerwald-Obereichsfeld 

Telefon: 036075/683-0 *Telefax: 036075/683-40 
 
Amt: Bauamt Aktenzeichen:  
 
Auskunft erteilt: Herr Knobel 
 
Zimmer: 24  Durchwahl: 683-20 
 
E-Mail: knobel@westerwald-obereichsfeld.de 
 

Küllstedt, 11. August 2025 

Stadtplanungsbüro 
Meißner & Dumjahn GbR 
Käthe- Kollwitz- Straße 9 
99734 Nordhausen 
 
e-Post: info@lg-suedeichsfeld.de 

mailto:info@lg-suedeichsfeld.de



